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Schulnachrichten

Aufnahmefeier Realschule plus Wöllstein
Herzlich Willkommen unseren 63 neuen  
Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern!

Mit einer tollen Feier wurden die neuen Schülerinnen und Schüler mit 
ihren Eltern am Montag in der Turnhalle der Realschule plus Wöllstein 
freundlich begrüßt.
Den Beginn machte die schuleigene Tanzgruppe „Dance Company“ 
gemeinsam mit ihrem Trainer und auch Lehrer an unserer Schule, 
Herrn Röhlich. Er begleitete auch weiter durch das abwechslungsrei-
che Programm, technisch unterstützt durch Herrn Sensbach.
Die Schulleiterin Elena Seiler begrüßte alle anwesenden Kinder und 
Erwachsenen. Sie lobte das respektvolle und wertschätzende Verhal-
ten an unserer Schule und empfing die Kinder und Eltern als neuen Teil 
dieser Gemeinschaft.
Motivierende Worte fanden der Verbandsbürgermeister Herr Rocker 
(Schulträger) und der Ortsbürgermeister Herr Brüchert, als auch die 
beiden Pfarrer Herr Todisco und Herr Cezanne. Eine weitere tänzeri-
sche Darbietung präsentierte die Bauchtanz-AG unter der Leitung von 
Frau Decker-Jack. Diana Schneider und Emily Dröscher, die Schü-
lersprecherinnen, hießen die neuen Fünfer im Namen ihrer zukünfti-
gen Schulkameradinnen und -kameraden herzlich willkommen. Auch 
ehemalige Fünfer, jetzt bereits im sechsten Schuljahr, schenkten „den 
Neuen“ ein paar besinnliche und muntere Worte, schließlich standen 
sie im letzten Jahr an gleicher Stelle.
Die stellvertretende Vorsitzende des Schulelternbeirates, Frau Baum-
gart, bestärkte die „neuen“ Eltern in der Wahl ihrer Schule und lobte 
die gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrkräften und Schullei-
tung. Nach dem Schulsong folgte die lang ersehnte Klasseneinteilung. 
Die neuen Fünftklässler lernten ihre Klassenlehrerinnen Frau Porr-Frei 
(5a), Frau Sprankel (5b) und Frau Jacob (5c) kennen und auch ihre 
Paten aus dem 10. Schuljahr, die sie die kommenden Wochen beglei-
ten und unterstützen werden.
Abschließend füllte der Förderverein in Vertretung von Frau Schmelz-
eisen die Klassenkasse der drei Klassen mit einer Geldspende von je 
100 Euro.
Während die Eltern im Elterncafé, organisiert vom Schulelternbeirat 
und den Schülern mit Verantwortung (SmV) mit Herrn Röhlich, sich 
austauschen, kennenlernen und Kaffee trinken konnten, besichtigten 
die Schülerinnen und Schüler ihre neuen Räume.
Ein gelungener Start in das neue Schuljahr! In der ersten Schulwoche 
werden die neuen Fünftklässler in den Orientierungstagen noch inten-
siver eingeführt, lernen Schule, Mitarbeiter und Klassenkameraden 
näher kennen. So haben sie eine gute Grundlage, um erfolgreich an 
unserer Schule zu lernen und zu leben.
Text: Romy Kusserow

VERBANDSGEMEINDE WÖLLSTEIN
Bürgermeister Gerd Rocker
St. Floriansweg 8, 55599 Gau-Bickelheim
Tel. 06703/302-0, Fax 06703/302-214
E-Mail VG-Verwaltung: info@vg-woellstein.org
Öffnungszeiten: nach Terminvereinbarung
Internet: www.woellstein.de

Verbandsgemeinde

Nichtamtliche Mitteilungen

Redaktionsschluss
Die nächste Ausgabe unseres Nachrichtenblattes Wöllstein aktuell 
erscheint am 12.09.2024.
Redaktionsschluss ist am Donnerstag, 05.09.2024 um 16.00 Uhr.
Wir bitten um Beachtung!

Ihre Redaktion

Abwasserbeseitigung  
Wöllstein-Wörrstadt (AöR)

Dennis Sartorius, Sprecher des Vorstandes
Bürgermeister Gerd Rocker, Vorsitzender des Verwaltungsrates
Energie-Allee 1, 55286 Wörrstadt
Tel. 06732/95608-0, Fax 06732/95608-99
E-Mail: info@a-w-w.org

Sitzung des Verwaltungsrats
Am Montag, 9. September 2024, findet um 19:00 Uhr die Konstitu-
ierende Sitzung des Verwaltungsrats im Dorfgemeinschaftshaus Sie-
fersheim, Borngasse 1, 55599 Siefersheim statt.

Tagesordnung:
Öffentlich:
1. Verpflichtung der Mitglieder des Verwaltungsrats
2. Geschäftsordnung des Verwaltungsrats

-Beratung und Beschluss-
3. Geschäftsordnung des Vorstands

-Beratung und Beschluss-
4. Abwasserzweckverband Untere Selz (AVUS); Vertretung der AWW 

in den Gremien des AVUS
- Beratung und Beschluss -

5. Ausführung der Vorratsbeschlüsse über Auftragsvergaben
-Information-

6. Ortskanalisation Partenheim; Erneuerung Hauptkanal und Grund-
stücksanschlüsse in offener Bauweise
-Beratung und Beschluss-

7. Ortskanalisation Wörrstadt; Baumaßnahme Friedrich-Ebert-
Straße (Vorratsbeschluss)
-Beratung und Beschluss-

8. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlich:
9. Vertragsangelegenheiten
10. Grundstücksangelegenheiten
11. Personalangelegenheiten
12. Mitteilungen und Anfragen
Öffentlich:
13. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Anmeldung Bürgerbus  
der VG unter

Tel. 06703-302- 85
Jeweils montags und mittwochs 

von 17.00 -19.00 Uhr 
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Feuerwehrnachrichten

Jugendfeuerwehr und Bambinis
Übungstermine der Jugendfeuerwehren in der VG

Mitmachen kann jeder, der min. 10 Jahre alt ist und Spaß daran hat, 
gemeinschaftlich was zu bewegen.
Übungen finden zur Ferienzeit meist nicht statt, bitte vorher informie-
ren. Auch können Uhrzeiten bei Bedarf abweichen.
Eckelsheim
Freitag, 18.30 - 20.00 Uhr
Ansprechpartner: Yves Graf (0178-6546682)
Gau-Bickelheim
Montag, 18:00 - 19:00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Vollmer
jf-gau-bickelheim@feuerwehrwoellstein.de
Siefersheim
Freitag, 18:00 - 19:30 Uhr
Ansprechpartner: Jan-Philipp Wirth (01520 5741961)
jf-siefersheim@feuerwehrwoellstein.de
Stein-Bockenheim
Donnerstag, 18:00 - 19:30 Uhr
Ansprechpartner: Annalena Steinle
jugendfeuerwehr.stb@gmail.com
Wendelsheim
Dienstag von 18.00 Uhr - 19.00 Uhr
Ansprechpartner: Janine Hess (0160 99639161)
Dominik Hess (0160/95237460)
Wöllstein
Freitag, 18:00 - 19:30 Uhr
Ansprechpartner: Nolen Fischer (0160 98019148)
Richard Schmelzeisen (0171-6708239)
Wonsheim
Freitag, 17:15 - 19:00 Uhr
Ansprechpartner: Matthias Müller (0151 46595112)

Feuerwehr Vorbereitungsgruppe (Bambinis)
Die „Bambinis“ ist eine Vorbereitungsgruppe für alle kleinen Feuer-
wehr interessierten von 6 bis 10 Jahren.
Übungen finden zur Ferienzeit meist nicht statt, bitte vorher informie-
ren. Auch können Uhrzeiten bei Bedarf abweichen.
Eckelsheim
Freitag, 18.30 - 20.00 Uhr
Ansprechpartner: Jürgen Graf, (0157-87174926)
Siefersheim
Freitag, 17.00 - 18:30 Uhr
Ansprechpartner: Natascha Silz (0174/ 2142517)
Stein-Bockenheim
Donnerstag, 17:30 - 18:30 Uhr in ungeraden Wochen
Ansprechpartner: Franz Schmidt (0151/70121843)
Wöllstein
Samstag, 10:00 - 11:30 Uhr in geraden Wochen
Ansprechpartner: Sabrina Beatzel (0177-8252082)
Wonsheim
Samstag, 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr einmal im Monat.
Ansprechpartner: Michele Stumpf (0171-7038580)
Die Jugendwarte freuen sich auf euch.
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21), schließen die oben genannten Gebietskörperschaften gemäß 
Beschlussfassung in den jeweiligen Ortsgemeinderäten mit Geneh-
migung der Kreisverwaltung Alzey-Worms vom 20.08.2024 folgende 
Zweckvereinbarung, die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1
Allgemeines

Die gemeinsame Beschäftigung eines Jugendpflegers dient u.a.
• dem Zweck der Gestaltung förderlicher Rahmenbedingungen für 

das Aufwachsen und Heranwachsen der jungen Generation,
• der Unterstützung der Eltern, der vielen ehrenamtlichen Mitarbei-

ter-/innen im kommunalen Gemeinwesen und der weiteren betei-
ligten Akteure und Institutionen, damit für Kinder und Jugendliche 
gute Lebensbedingungen und Zukunftschancen geschaffen wer-
den,

• der Begleitung und Förderung junger Menschen in ihrer individu-
ellen und sozialen Entwicklung, Hinführung und Befähigung zu 
Selbsbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu 
sozialem Engagement

Ein detaillierte Aufstellung der Aufgaben der kommunalen Jugendar-
beit ist dieser Zweckvereinbarung als Anlage beigefügt.

§ 2
Aufgaben

Es werden keine Aufgaben auf die jeweils andere Ortsgemeinde 
übertragen. Jede Ortsgemeinde ist für die Erledigung ihrer Aufgaben 
selbst verantwortlich, auch wenn die Aufgabenerfüllung im Rahmen 
der interkommunalen Zusammenarbeit erfolgt.

§ 3
Personal

Die Ortsgemeinde Wöllstein erhöht für den vorhandenen Jugend-
pfleger die Anzahl der Arbeitsstunden um 10 Stunden/ Woche für die 
gemeinsame Beschäftigung eines Jugendpflegers und schafft die 
hierfür notwendigen haushalterischen Voraussetzungen.

§ 4
Dienstaufsicht und Weisungsbefugnis

Das Personal untersteht der Dienstaufsicht des Ortsbürgermeisters 
der Ortsgemeinde Wöllstein. Für die Aufgabenwahrnehmung in den 
jeweiligen Ortsgemeinden ist das Personal an inhaltliche Aufträge und 
Weisungen des jeweils zuständigen Ortsbürgermeisters gebunden.

§ 5
Nachweise

Zum Nachweis der geleisteten Stunden sind wöchentliche Rapporte 
zu führen, aus denen hervorgeht, welche Tätigkeiten für welche Orts-
gemeinde wahrgenommen wurden.

§ 6
Kostenregelung

Die Kosten für das Personal werden anteilig von der Ortsgemeinde 
Gau-Bickelheim erstattet. Grundlage für die anteilige Abrechnung 
sind die halbjährlich durch die Ortsgemeinde Wöllstein zu ermitteln-
den Kosten. Die gemeinsamen Kosten werden auf eine Arbeitsstunde 
umgelegt und anhand der wöchentlich zu führenden Stundennach-
weise mit den für die Ortsgemeinde Gau-Bickelheim geleisteten 
Stunden multipliziert. Die Abrechnung wird durch die Ortsgemeinde 
Wöllstein innerhalb von 6 Wochen nach Beendigung des Abrech-
nungszeitraums erstellt. Die erste Abrechnung erfolgt zum Stichtag 
31.12.2024.

§ 7
Streitigkeiten

Die einzelnen Ortsgemeinden verpflichten sich, bei der Durchführung 
der Zweckvereinbarung vertrauensvoll zusammen zu arbeiten und 
eventuell auftretende Schwierigkeiten gemeinsam gütlich zu lösen. 
Wird eine Einigung nicht erzielt, so bestimmt sich das weitere Verfah-
ren nach den Vorschriften des KomZG.

§ 8
Änderungen

Änderungen dieser Zweckvereinbarung sind nur mit Zustimmung bei-
der Ortsgemeinden möglich und bedürfen der Schriftform.

§ 9
Kündigung

„Die Zweckvereinbarung läuft zunächst bis zum 30.06.2026 und ver-
längert sich danach stillschweigend um jeweils ein weiteres Jahr. Die 
Zweckvereinbarung kann gegenseitig mit einer Kündigungsfrist von 6 
Monaten schriftlich gekündigt werden.“

Ortsbürgermeister Hermann Vogel
Bellerkirchstraße 19, 55599 Eckelsheim
Tel. 06703/300676 oder 0151-41219809 ( Privat)
E-Mail: info@og-eckelsheim.de
Sprechstunde: immer Mittwochs von 18:00 bis 19:00 Uhr. 
Internet: www.eckelsheim.de

Eckelsheim

Nichtamtliche Mitteilungen

Tag des offenen Denkmals 2024
Die Beller Kirche in Eckelsheim lädt ein

Der Tag des offenen Denkmals, 
die größte Kulturveranstaltung 
Deutschlands, wird von der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz 
bundesweit koordiniert. Sie 
besteht seit über 30 Jahren und 
weist auf bedeutende, besonders 
herausragende Denkmalobjekte 
hin – so auch auf die Beller Kirche.
Die Ruine der ehemaligen Wall-
fahrtskirche ist zwar immer für 
Besucher offen, aber an diesem 
Tag ist auch die unterirdische 
Flachsdarre, das Denkmal im 
Denkmal, zu sehen. Sie erfahren 
mehr über die Geschichte des 
Marien-Heiligtums der Zisterzi-
enser, die Besonderheiten des 
Kirchenbaus und über die bereits 
3000 Jahre bestehende Kultstätte. 

Oder Sie genießen einfach das ganz besondere sakrale Raumerlebnis 
unter freiem Himmel.
8. September 2024, 10-18 Uhr
Erläuterungen zum Bauwerk und Ausstellung von Exponaten
Kostenlose Führung mit Kunsthistorikerin Ruth Hoffmann: 15 Uhr und 
bei Bedarf

Förderverein Kulturdenkmal Beller Kirche e.V.

Ortsbürgermeister Jürgen Vollmer
Am Römer 4, 55599 Gau-Bickelheim
Tel. 06701/476, Fax 06701/1031
E-Mail: rathaus@gau-bickelheim.de
Sprechstunden: Di. 16.00 - 18.00 Uhr, Do. 19.00 - 20.00 Uhr u. n. Vereinbarung
Internet: www.gau-bickelheim.de

Gau-Bickelheim

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
Die Ortsgemeinden Wöllstein und Gau-Bickelheim haben in ihren 
jeweiligen Sitzungen aufgrund des § 12 Abs. 1 und 2 des Landesge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) die nachfol-
gende Zweckvereinbarung geschlossen, welche nach Genehmigung 
durch die Kreisverwaltung vom 20.08.2024 gem. § 12 Abs. 5 KomZG 
hiermit bekannt gemacht wird:

Zweckvereinbarung
zwischen der Ortsgemeinde Wöllstein

- vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Johannes Brüchert –
und

der Ortsgemeinde Gau-Bickelheim
- vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Jürgen Vollmer -
zur Beschäftigung eines gemeinsamen Jugendpflegers

Aufgrund des § 12 Abs. 1 und 2 des Landesgesetzesüber die kom-
munale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22. Dezember 1982, zuletzt 
geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBI. S. 
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11:00 Uhr Öffnung Wein- und Getränkestand
Kleiner Flohmarkt im Hof der Fam. Krämer

11:30 Uhr Frühschoppenkonzert mit der KKM-Flonheim
11:00-
14:00 Uhr

Mittagessen auf dem Römer (Fußballförderverein)

12:00 Uhr Öffnung Fahrgeschäfte und Stände
14:00 Uhr Buntes Programm der TSG

zusammen mit den YoungVoices, den SoundKids und 
den beiden Kitas
Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus

15:00 Uhr Öffnung Cocktailstand
17:30 Uhr Abendessen auf dem Römer (Fußballförderverein)
18:00 Uhr Livemusik mit Pineapple Jukebox
Montag, 09. September
11:30 –
14:00 Uhr

Tag der Betriebe - herzhaftes Mittagessen mit Well-
fleisch etc. (Fußballförderverein)

11:30 Uhr Öffnung Wein- und Getränkestand
15:00 Uhr Comedy-Zaubershow mit Tim Salabim
15:00 Uhr Öffnung Fahrgeschäfte und Stände

Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus für Seniorinnen und 
Senioren (Einl.Gemeinde)

15:00 Uhr Öffnung Cocktailstand
16:30 Uhr Freifahrten Fahrgeschäfte
17:30 Uhr Abendessen auf dem Römer (Fußballförderverein)
18:00 Uhr Kerbeausklangkonzert mit der KKM-Gau-Bickelheim

Eröffnung Jugendtreff
mit einem „Nachmitttag der offenen Tür“ wurde letzte Woche der 
neue Gau-Bickelheimer Jugendtreff in der „Alten Post“ eröffnet. Inter-
essierte Kinder und Jugendliche sowie „ausnahmsweise“ auch deren 
Eltern konnten sich die renovierten Räumlichkeiten ansehen und mal 
in das Angebot reinschnuppern. Ab sofort ist hier die Jugend unter 
sich. „Ist ja schließlich ein Jugendtreff und kein Elternkaffee“ wie der 
Ortsbürgermeister in seiner Eröffnungsansprache betonte.
Betreut wird der Jugendtreff von David Altmayer, dem neuen Jugend-
pfleger der Gemeinde. Er leitet seit einiger Zeit auch den Jugendtreff 
in Wöllstein und bringt entsprechende Erfahrung mit. Möglich wird das 
Ganze durch ein entsprechendes Abkommen zwischen den Ortsge-
meinden Gau-Bickelheim und Wöllstein, das seinen Einsatz regelt.
Die Öffnungszeiten sind mittwochs von 16 bis 19.00 Uhr für Kinder 
von 8 – 12 Jahren und freitags von 16 – 21 Uhr ab 13 Jahren, jeweils in 
der „Alten Post“, dem Nebengebäude des Dorfgemeinschaftshauses, 
Am Römer 6.
David Altmayer sieht sich dabei nicht als „Entertainer“ der ein erdrü-
ckendes Komplettprogramm durchzieht, sondern als Jemand der 
Angebote macht und den Kindern und Jugendlichen Luft lässt ihren 
Aufenthalt im Treff nach ihren Vorstellungen zu gestalten.
Zum Abschluss vielen Dank an alle Helfer ob privat oder engagiert 
im Jugendausschuss, der Kinder-Kreativwerkstatt oder den Grauen 
sowie den Gemeindemitarbeiten für die tatkräftige Unterstützung 
beim Ausräumen, Renovieren, Möbel kaufen, Einrichten, Putzen, Vor-
bereiten der Einweihungsfeier etc.

Jürgen Vollmer, Ortsbürgermeister

§ 10
Inkrafttreten

Diese Zweckvereinbarung tritt am Tag nach der letzten öffentlichen 
Bekanntmachung durch die beteiligten Ortsgemeinden in Kraft.

Für die Ortsgemeinde Wöllstein Für die Ortsgemeinde Gau-Bickel-
heim

(Brüchert) (Vollmer)
Ortsbürgermeister Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Mitteilungen

Kerb in Gau-Bickelheim  
von Freitag 06. September  

bis Montag 09. September Grußwort
„Uff die Kerb!“

Liebe Gau-Bickelheimer,
Liebe Gäste,
Urlaub und Ferien sind kaum rum und schon steht der nächste Höhe-
punkt im Jahresablauf an. Immer am Wochenende mit dem 2. Sonn-
tag im September feiert Gau-Bickelheim seine Kerb. Wie immer haben 
wir für alle Kerbetage „volles Programm“ mit vielen Highlights - da ist 
für jedem was dabei! Die Einzelheiten entnehmt bitte dem separaten 
Programmplan.
Dieses Jahr gibt es aber auch einiges Neues: Hans Gräsel, letztes 
Jahr noch als „Praktikant“ Assistent vom alten „Kerbechef“ Bernhard 
Krämer, hat dieses Jahr das Ruder übernommen und eigene Akzente 
gesetzt. So wurde der Festplatz bis an die Einmündung von Oberer 
Pforte und Breitgasse vergrößert, sodass wir ein Fahrgeschäft mehr 
unterbringen. Lasst euch überraschen! Das Überfahren des Platzes 
von der Breitgasse in Richtung Kirche ist während der Kerbetage dann 
allerdings nicht möglich. Alle Anwohner des nordöstlichen Ortsbe-
reichs bitten wir ausnahmsweise über Käfergasse oder Mühlweg zur 
Bundesstraße zu fahren. Wir bitten um Verständnis.
Die Bühne wird künftig vor dem Rathaus im Winkel vor der Einmün-
dung der Kreuzgasse stehen und damit für alle Festplatzbesucher 
einsehbar sein.
Ganz neu gegründet hat sich die „Gau-Bickelheimer Kerbejugend“. 
Nach dem ersten „Warm Up“ am Wandersommer sind sie jetzt auch 
auf der Kerb aktiv. Sie sind nicht nur programmmäßig dabei mit Auf-
stellen des Kerbebaums zur Eröffnung Freitagabend und mit dem 
Bier-Pong-Turnier am Samstag Nachmittag, sondern auch als Helfer. 
So übernehmen sie z.B. einige Schichten im Cocktailstand. Vielen 
Dank an euch für euer Engagement.
Bei allem Lob für die „Neuen“ wollen wir aber auch all die anderen 
Vereine, Gruppierungen und privaten Helfer nicht vergessen, die seit 
Jahren, teilweise Jahrzehnten „den Laden am Laufen halten“. Sei es 
sichtbar als Programmpunkt, als Standbesatzung oder im Aufräum- 
und Kehrdienst oder auch unsichtbar bei Organisation und Tech-
nik oder auch beim „Traumjob“ Schnitzel und Pommes backen bei 
gefühlten 50°C in der Küche. Euch allen gilt unser Dank im Namen der 
ganzen Dorfgemeinschaft. Dies gilt natürlich auch den Schaustellern, 
die nicht nur Kinderaugen glänzen lassen.
Eine ganz besondere Einladung noch an unsere Seniorinnen und 
Senioren: Die Gemeinde lädt traditionell ein zu Kaffee und Kuchen am 
Montag 15.00 Uhr im Bürgerhaus.
Im Namen des gesamten Gemeinderates und der Beigeordneten wün-
sche ich Allen wieder ein besonderes Wochenende mit einer tollen 
Kerb.

Jürgen Vollmer, Ortsbürgermeister

Gau-Bickelheimer Kerb  
vom 06. bis 09. September 2024

Freitag, 06. September
18:00 Uhr Kerbeeröffnung

Aufstellen Kerbebaum (Gau-Bickelheimer Kerbeju-
gend)
Öffnung Fahrgeschäfte und Stände
Abendessen auf dem Römer (Feuerwehr)

20:00 Uhr Kerbedisco mit DJ Jan Rausch
Samstag, 07. September
15:00 Uhr Bier Pong-Turnier (Gau-Bickelheimer Kerbejugend 

-Vorplatz Rathaus/Römer)
17:00 Uhr Öffnung Fahrgeschäfte und Stände
17:30 Uhr Abendessen auf dem Römer (Fußballförderverein)
20:00 Uhr Livemusik mit der Band Let the Butterfly
Sonntag, 08. September
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Ortsbürgermeisterin Annerose Kinder
Gemeindeverwaltung Borngasse 1, 55599 Siefersheim, 
Tel. 06703 1536 (Gemeindebüro ) oder 06703 2627 (priv.) 
oder Tel. 06703 302-0 (VG Wöllstein), E-Mail: info@siefersheim.de, 
Sprechstunde: donnerstags 18.00 - 19.30 Uhr
Internet: www.siefersheim.de

Siefersheim

Amtliche Bekanntmachungen

Ortsbürgermeister Rudi Eich
Ahornstraße 32, 55597 Gumbsheim
Tel. 06703/4303 oder 06703/629989 (privat)
E-Mail: info@gumbsheim.de
Sprechstunde: mittwochs von 18.00 bis 19.00 Uhr
Internet: www.gumbsheim.de

Gumbsheim

Amtliche Bekanntmachungen

Weinbergshut 2024
Zur Weinbergshut in der Gemarkung Gumbsheim hat der Bauern- und 
Winzerverein nachfolgendes festgelegt;
Der Beginn der Weinbergshut 2024 wurde auf Montag, den 02. Sep-
tember 2024 festgelegt. Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
In der gesamten Gemarkung werden vollelektronische Schreck-
schussgeräte aufgestellt. Die Standorte sind gegenüber den Vorjahren 
unverändert. Alle Schreckschussgeräte werden durch Zeitschaltuhren 
gesteuert und schießen von ca. 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Alle Geräte 
schießen im 3-Schuss-Modus (3 Schüsse kurz hintereinander), der 
alle 2-5 Minuten wiederholt wird.
Ansprechpartner für die Belange der Weinbergshut ist Herr Leon 
Matheis, erreichbar unter 015738793105. Wir bitten Herrn Leon 
Matheis zu informieren, falls Geräte vor oder nach der angegebenen 
Uhrzeit schießen. Wegen der Erfahrungen aus den Vorjahren weisen 
wir erneut darauf hin, dass jeder Weinbergsbesitzer vor Beginn und 
nach Ende der Weinbergshut selbst für entsprechende Schutzmaß-
nahmen zu sorgen hat. Auch während der Durchführung der Wein-
bergshut kann selbstverständlich kein absoluter Schutz der Weinberge 
gewährleistet werden. Deshalb haftet die Gemeinde
nicht automatisch für jeden Schaden, der durch die Stare verursacht 
wurde.

Rudi Eich, Ortsbürgermeister
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Ruhewald Rheinhessische Schweiz

Waldbegräbnisstätte Stein-Bockenheim

Neue Führungstermine  
im Ruhewald Rheinhessische Schweiz

Wer bereits zu Lebzeiten dafür sorgen möchte, dass seine letzte 
Ruhestätte den eigenen Wünschen entspricht und gleichzeitig seine 
Angehörigen entlasten will, kann während einer kostenlosen Führung 
den Ruhewald Rheinhessische Schweiz kennenlernen. Aufgrund der 
langen Nutzungszeit im Ruhewald Rheinhessische Schweiz von aktu-
ell 98 Jahren ist dort eine solche Entscheidung bereits zu Lebzeiten 
sinnvoll und möglich. - Die Grabpflege übernimmt die Natur. (In einem 
abgegrenzten Areal des Ruhewaldes - dem Archewald - sind Urnen-
bestattungen von Tieren und Menschen gemeinsam möglich.) In der 
einzigartigen rheinhessischen Waldbegräbnisstätte finden alle 14 Tage 
Führungen statt. Die Führungen sind immer an Samstagen und begin-
nen um 14 Uhr.

Hier die nächsten Termine:
•	 14. September 2024
•	 28. September 2024
•	 12. Oktober 2024
•	 26. Oktober 2024
Treffpunkt ist am Eingang des Ruhewaldes, zwei Kilometer hinter 
Stein-Bockenheim, in Richtung Mörsfeld. Die Anzahl der Teilnehmer 
ist auf 20 Personen beschränkt, die Teilnahme deshalb nur nach vor-
heriger Anmeldung möglich. Telefonische Anmeldungen unter 06703 
- 3009382 oder 0160 - 91854107. Auf der Internetseite des Ruhewal-
des Rheinhessische Schweiz unter https://www.ruhewald-rheinhessi-
sche-schweiz.de/ruhewald-fuehrungen.html ist ein Anmeldeformular 
hinterlegt. Im Untermenü Anfahrt befinden sich die Anfahrtsskizzen.
Auch individuelle Führungen sind auf Anfrage möglich.

Ortsbürgermeisterin Christine Knuth
Unterwendelsheim 66, 55234 Wendelsheim
Tel: 06734/6723 (privat) 06734/359 (Büro)
E-Mail: c.knuth@wendelsheim-rhh.de
Sprechstunde: mittwochs 17.30 bis 19.00 Uhr
Internet: www.wendelsheim-rhh.de

Wendelsheim

Nichtamtliche Mitteilungen

Eigene DorfApp für Wendelsheim?
Einladung zur Präsentation

MeinDorfNet.de
am

11. September 24 um 19:00 Uhr
in der Gemeindehalle

Wer gerne mehr Informationen über die Ortsgemeinde Wendels-
heim hätte oder als Vereinsvorsitzender oder Veranstalter regel-
mäßig über seine Aktivitäten, Angebote oder Termine informieren 
möchte den könnte die App MeineDorfNet.de interessieren.
Am 11. September um 19 Uhr wird Christian Maidhof der Gründer 
von MeinDorfNet in der Gemeindehalle seine Entwicklung vorstellen.
Alle interessierten Personen sind herzlich dazu eingeladen.
Um sich einen Einblick zu verschaffen was die App MeinDorfNet 
kann, kann sich vorab unter MeinDorfNet | Das WIR verbindet uns! 
Informieren.

Ortsbürgermeister Thorsten Jahn
Bachgasse 15, 55599 Stein-Bockenheim, 
Tel. 06703/3307, E-Mail: Info@stein-bockenheim.de
Sprechstunde: mittwochs 18.30 bis 20.00 Uhr
Internet: www.stein-bockenheim.de

Stein-Bockenheim

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
Einladung zur Sitzung des Bau- und  

Liegenschaftsausschusses der Ortsgemeinden 
Wonsheim und Stein-Bockenheim

Die nächste Sitzung des Bau- und Liegenschaftsausschusses der 
Ortsgemeinde Stein-Bockenheim findet am

Dienstag, dem 10. September 2024 um 18:00 Uhr,
Treffpunkt KiTa Sonnenschein Wonsheim

statt.
Hiermit erfolgt gem. 34 Abs. 6 i. V. m. § 27 GemO die öffentliche 
Bekanntmachung.

Tagesordnung
I. Öffentlicher Teil
TOP 1 Kita-Sonnenschein, Kunst am Bau

- Beratung und Beschluss -
TOP 2 Mitteilungen und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen Mit freundlichen Grüßen
gez. gez.

(Thorsten Jahn) (Jochen Emrich)
Ortsbürgermeister Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Mitteilungen
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zur Beschäftigung eines 
 gemeinsamen Jugendpflegers

Aufgrund des § 12 Abs. 1 und 2 des Landesgesetzesüber die kom-
munale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22. Dezember 1982, zuletzt 
geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBI. S. 
21), schließen die oben genannten Gebietskörperschaften gemäß 
Beschlussfassung in den jeweiligen Ortsgemeinderäten mit Geneh-
migung der Kreisverwaltung Alzey-Worms vom 20.08.2024 folgende 
Zweckvereinbarung, die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§1
Allgemeines

Die gemeinsame Beschäftigung eines Jugendpflegers dient u.a.
•	 dem Zweck der Gestaltung förderlicher Rahmenbedingungen für 

das Aufwachsen und Heranwachsen der jungen Generation,
•	 der Unterstützung der Eltern, der vielen ehrenamtlichen Mitarbei-

ter-/innen im kommunalen Gemeinwesen und der weiteren betei-
ligten Akteure und Institutionen, damit für Kinder und Jugendliche 
gute Lebensbedingungen und Zukunftschancen geschaffen werden,

•	 der Begleitung und Förderung junger Menschen in ihrer individu-
ellen und sozialen Entwicklung, Hinführung und Befähigung zu 
Selbsbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu 
sozialem Engagement

Ein detaillierte Aufstellung der Aufgaben der kommunalen Jugendar-
beit ist dieser Zweckvereinbarung als Anlage beigefügt.

§2
Aufgaben

Es werden keine Aufgaben auf die jeweils andere Ortsgemeinde 
übertragen. Jede Ortsgemeinde ist für die Erledigung ihrer Aufgaben 
selbst verantwortlich, auch wenn die Aufgabenerfüllung im Rahmen 
der interkommunalen Zusammenarbeit erfolgt.

§3
Personal

Die Ortsgemeinde Wöllstein erhöht für den vorhandenen Jugend-
pfleger die Anzahl der Arbeitsstunden um 10 Stunden/ Woche für die 
gemeinsame Beschäftigung eines Jugendpflegers und schafft die 
hierfür notwendigen haushalterischen Voraussetzungen.

§4
Dienstaufsicht und Weisungsbefugnis

Das Personal untersteht der Dienstaufsicht des Ortsbürgermeisters 
der Ortsgemeinde Wöllstein. Für die Aufgabenwahrnehmung in den 
jeweiligen Ortsgemeinden ist das Personal an inhaltliche Aufträge und 
Weisungen des jeweils zuständigen Ortsbürgermeisters gebunden.

§ 5
Nachweise

Zum Nachweis der geleisteten Stunden sind wöchentliche Rapporte 
zu führen, aus denen hervorgeht, welche Tätigkeiten für welche Orts-
gemeinde wahrgenommen wurden.

§ 6
Kostenregelung

Die Kosten für das Personal werden anteilig von der Ortsgemeinde 
Gau-Bickelheim erstattet. Grundlage für die anteilige Abrechnung 
sind die halbjährlich durch die Ortsgemeinde Wöllstein zu ermitteln-
den Kosten. Die gemeinsamen Kosten werden auf eine Arbeitsstunde 
umgelegt und anhand der wöchentlich zu führenden Stundennach-
weise mit den für die Ortsgemeinde Gau-Bickelheim geleisteten 
Stunden multipliziert. Die Abrechnung wird durch die Ortsgemeinde 
Wöllstein innerhalb von 6 Wochen nach Beendigung des Abrech-
nungszeitraums erstellt. Die erste Abrechnung erfolgt zum Stichtag 
31.12.2024.

§ 7
Streitigkeiten

Die einzelnen Ortsgemeinden verpflichten sich, bei der Durchführung 
der Zweckvereinbarung vertrauensvoll zusammen zu arbeiten und 
eventuell auftretende Schwierigkeiten gemeinsam gütlich zu lösen. 
Wird eine Einigung nicht erzielt, so bestimmt sich das weitere Verfah-
ren nach den Vorschriften des KomZG.

§8
Änderungen

Änderungen dieser Zweckvereinbarung sind nur mit Zustimmung bei-
der Ortsgemeinden möglich und bedürfen der Schriftform.

§9
Kündigung

„Die Zweckvereinbarung läuft zunächst bis zum 30.06.2026 und ver-
längert sich danach stillschweigend um jeweils ein weiteres Jahr. Die 
Zweckvereinbarung kann gegenseitig mit einer Kündigungsfrist von 6 
Monaten schriftlich gekündigt werden.“

Ortsbürgermeister Johannes Brüchert
Ernst-Ludwig-Straße 22, 55597 Wöllstein
Tel. 06703/960090, Fax 06703/960092
E-Mail: gemeinde@woellstein.de
Sprechzeiten: Die. 09.00 - 11.00 Uhr, Do. 16.30 bis 18.00 Uhr
Internet: www.gemeinde-woellstein.de

Wöllstein

Amtliche Bekanntmachungen

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Wöllstein (Landkreis Alzey-
Worms, ca. 4500 Einwohner), gelegen im Herzen der 
Rheinhessischen Schweiz, sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt:

Mitarbeiter/-in für den Bauhof (w/m/d)
bei entsprechender Eignung in der Funktion als Vorarbeiter/in
Die Stelle ist in Vollzeit und unbefristet zu besetzen.
Aufgabengebiet:
•	 Mitarbeit bei den Pflege- und Unterhaltungsarbeiten
•	 Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude und des gemeindeeige-

nen Mobiliars
•	 Mitwirkung bei und Vorbereitung von gemeindeeigenen Veranstal-

tungen
•	 Steuerung der betrieblichen Abläufe im Bauhof und des Perso-

naleinsatzes
•	 Organisation der Pflege und Unterhaltung des Maschinen- und 

Geräteparks
Sie verfügen über:
•	 Abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung oder ein höher-

wertiger Abschluss sowie mehrjährige Berufserfahrung in einem 
der Tätigkeitsbereiche des Bauhofes

•	 Vielseitiges technisches und handwerkliches Geschick
•	 Sichere und fundierte Kenntnisse im Umgang mit Maschinen und 

Werkzeugen
•	 Fahrerlaubnis der Klasse B, BE-C1E wünschenswert
•	 Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
•	 Kommunikations- und Teamfähigkeit, Organisationsgeschick 

sowie Bürgerfreundlichkeit
•	 Sicherer Umgang mit dem PC (MS Office) und mobilen Endge-

räten
•	 Interesse und Engagement an der gemeinsamen Schaffung eines 

gepflegten Ortsbildes
•	 Bereitschaft zur Mitarbeit im Winterdienst und auch an Wochen-

enden
Wir bieten Ihnen:
•	 Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team
•	 Eine unbefristete Stelle
•	 Einen Arbeitsvertrag nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Diens-

tes (TVÖD) mit entsprechender Eingruppierung
•	 Eine attraktive Zusatzversorgung sowie regelmäßige Fortbil-

dungsmöglichkeiten
Wenn Sie Interesse an einer aktiven Mitarbeit in einem motivierten 
Team haben, senden Sie uns bitte schriftlich oder gerne auch per 
E-Mail eine aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
bis zum 25.09.2024 an:
Ortsgemeinde Wöllstein
Herr Ortsbürgermeister Johannes Brüchert
Ernst-Ludwig Straße 22
55597 Wöllstein
E-Mail: gemeinde@woellstein.de

Öffentliche Bekanntmachung
Die Ortsgemeinden Wöllstein und Gau-Bickelheim haben in ihren 
jeweiligen Sitzungen aufgrund des § 12 Abs. 1 und 2 des Landesge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) die nachfol-
gende Zweckvereinbarung geschlossen, welche nach Genehmigung 
durch die Kreisverwaltung vom 20.08.2024 gem. § 12 Abs. 5 KomZG 
hiermit bekannt gemacht wird:

Zweckvereinbarung
zwischen der Ortsgemeinde Wöllstein

- vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Johannes Brüchert –
und

der Ortsgemeinde Gau-Bickelheim
- vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Jürgen Vollmer -
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4. Auf Beschluss des Gemeinderates können Arbeitskreise gebildet 
werden, welche allen interessierten Einwohnerinnen und Einwoh-
nern die Möglichkeit geben, an bestimmten Themen mitzuarbei-
ten. Dies betrifft insbesondere den Arbeitskreis zur Pflege der 
Partnerschaften mit Barsac und Great Barford.

§ 3 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates 
auf Ausschüsse

1. Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte 
Angelegenheit auf einen Ausschuss erfolgt durch Beschluss des 
Gemeinderates. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzeit des Gemein-
derates, soweit ihm die Beschlussfassung dem Ausschuss nicht 
wieder entzogen wird und sofern der Gemeinderat die Angele-
genheit nicht selbst bereits beschlossen hat. Die Bestimmungen 
dieser Hauptsatzung bleiben unberührt.

2. Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Beschlussfassung 
über die folgenden Angelegenheiten übertragen:
1. Verlängerung von Nutzungsrechten für Grabstätten
2. Annahme von Spenden bis 2.000 €

3. Dem Ausschuss für Bauen, Liegenschaften, Landwirtschaft, Ver-
kehr und Umwelt wird die Beschlussfassung über die folgenden 
Angelegenheiten übertragen:
1. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2 und § 31 BauGB
2. Einvernehmen in den Fällen des § 34 BauGB, wenn durch das 
Bauvorhaben die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung 
und Ordnungen nicht berührt werden.
3. Einvernehmen in den Fällen des § 36 BauGB
4. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 20.000 € je 
Auftrag.

§ 4
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den/die Orts-
bürgermeister/in
Auf den/die Ortsbürgermeister/in wird die Entscheidung in folgenden 
Angelegenheiten übertragen:

1. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltmittel bis zu einer Wertgrenze von 7.500 € je Auftrag,

2. Vergabe von Standplätzen auf Messen, Volksfesten und ähnlichen 
Veranstaltungen im Sinne des § 14 Abs. 2 GemO,

3. die gemeindliche Vertretung der Mitgliedschaftsrechte in der 
Jagdgenossenschaftsversammlung,

4. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und 
Rechtsmitteln zur Fristwahrung.

5. Erlass von Forderungen der Gemeinde bis zu einer Höhe von 
1.000 €, Niederschlagung von Forderungen der Gemeinde bis 
zu einer Höhe von 2.000 €, die Stundung und Vereinbarung von 
Ratenzahlungen bis längstens 6 Monate.

§ 5 Beigeordnete
1. Die Gemeinde hat bis zu 3 Beigeordnete.
2. Für die Verwaltung der Gemeinde werden zwei Geschäftsbereiche 

gebildet, die auf Beigeordnete zu übertragen sind.

§ 6 Aufwandsentschädigung  
für Mitglieder des Gemeinderates

1. Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sons-
tigen persönlichen Aufwendungen erhalten die Mitglieder des 
Gemeinderates für die Teilnahme an jeder Ratssitzung eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 20,00 €. Diese wird nach der 
jeweils letzten Ratssitzung im laufenden Jahr bargeldlos überwie-
sen.
Die Vorsitzenden der im Gemeinderat gebildeten Fraktionen erhal-
ten bei der Teilnahme an Gemeinderatssitzungen eine zusätzliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,00 €.

2. Neben der Entschädigung nach Absatz 1 wird nachgewiese-
ner Lohnausfall ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die 
entgangenen tariflichen und freiwilligen Arbeitgeberleistungen 
sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversiche-
rungsbeiträgen. Verdienstausfall wird auf Antrag in Form eines 
Durchschnittssatzes ersetzt, dessen Höhe vom Gemeinderat 
festgesetzt wird. Personen, die einen Lohn- oder Verdienstausfall 
nicht geltend machen können, denen aber im häuslichen Bereich 
ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch Nachholen ver-
säumter Arbeit oder Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgegli-
chen werden kann, erhalten einen Ausgleich entsprechend den 
Bestimmungen des Satzes 2.

3. Neben der Entschädigung nach Abs. 1 erhalten die Gemeinde-
ratsmitglieder für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach Reise-
kostenstufe B des Landesreisekostengesetzes.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Zweckvereinbarung tritt am Tag nach der letzten öffentlichen 
Bekanntmachung durch die beteiligten Ortsgemeinden in Kraft.
Für die Ortsgemeinde Wöllstein Für die Ortsgemeinde Gau-Bickelheim
(Brüchert) �  (Vollmer)
Ortsbürgermeister �  Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Hauptsatzung der Ortsgemeinde Wöllstein  
vom 27. August 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung 
(GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der 
Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der Landesverordnung über 
die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die 
folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht 
wird:

§ 1 Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben
1. Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im Nachrichtenblatt der 

Verbandsgemeinde Wöllstein. Darüber hinaus erfolgen die öffent-
lichen Bekanntmachungen im Internet unter der Adresse „http://
www.gemeinde-woellstein.de“.

2. Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder 
Erläuterungen können abweichend von Absatz 1 durch Auslegung 
im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung zu jeder-
manns Einsicht während der Dienststunden bekannt gemacht 
werden. In diesem Falle ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und 
Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem 
Beginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in Form 
des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindes-
tens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen 
keine Möglichkeit der Einsichtnahme, ist die Auslegungsfrist so 
festzusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genom-
men werden kann.

3. Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorge-
schrieben ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten, 
gilt Absatz 2 entsprechend.

4. Dringliche Sitzungen im Sinne des § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO 
des Gemeinderates oder eines Ausschusses werden abweichend 
von Abs. 1 durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln in 
der Ortsgemeinde bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige 
Bekanntmachung gem. Abs. 1 nicht mehr möglich ist.

Die Bekanntmachungstafeln befinden sich an folgenden Stellen:
•	 Dorfgemeinschaftshaus/Rathaus, Ernst-Ludwig-Straße 22
•	 Eleonorenstraße 35
•	 Gemeindezentrum, Great-Barford-Straße 11
•	 Theodor-Heuss-Ring 1

5. Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer beson-
derer Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform 
nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen 
die öffentliche Bekanntmachung durch Aushang an den Bekannt-
machungstafeln nach Abs. 4. Die Bekanntmachung ist unverzüg-
lich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen 
Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung 
durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

6. Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Abs. 1, sofern nicht eine 
andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

§ 2 Ausschüsse des Gemeinderates
1. Der Gemeinderat bildet folgende Ausschüsse:

1. Haupt- und Finanzausschuss
2. Rechnungsprüfungsausschuss
3. Ausschuss für Bauen, Liegenschaften, Landwirtschaft, Verkehr 
und Umwelt
4. Fest-, Kultur- und Sportausschuss
5. Kita-, Jugend- und Sozialausschuss

2. Die Ausschüsse gemäß Absatz 1 haben 8 Mitglieder und für jedes 
Mitglied Stellvertreter. Abweichend davon hat der unter Absatz 1 
Punkt 3. genannte Ausschuss für Bauen, Liegenschaften, Land-
wirtschaft, Verkehr und Umwelt 12 Mitglieder.

3. Die Mitglieder der Ausschüsse werden aus der Mitte des Gemein-
derates und sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern der 
Gemeinde gewählt. Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglie-
der sollen Mitglieder des Gemeinderates sein; entsprechendes 
gilt für die Stellvertreter der Ausschussmitglieder:
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Hinweis:
Nach § 24 Abs. 6 GemO gilt:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsge-
meindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist 
auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Nichtamtliche Mitteilungen

Herbstferienspiele der Ortsgemeinde
„Move it! – Wöllstein in Bewegung“, unser Thema der diesjährigen 
Herbstferienspiele der Ortsgemeinde Wöllstein.
Liebe Kinder, liebe Eltern,
zieht die Turnschuhe an, wärmt euch auf, denn wir wollen uns Bewe-
gen und die Grenzen der Physik testen. Von Montag, den 14. Oktober 
bis Freitag, den 18. Oktober 2024 bietet die Ortsgemeinde Wöllstein 
für Schulkinder von 6 bis 12 Jahren mit Wohnort in Wöllstein Ferien-
spiele im Gemeindezentrum an.
Diese finden Mo - Do von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr inklusive einer war-
men Mittagsmahlzeit statt. Freitags sind wir ab 9.00 Uhr bis ca. 17.30 
Uhr auf Entdeckertour zu einem geplanten Ausflug, die Verpflegung ist 
an diesem Tag mitzubringen.
Im Sinne unserer Thematik, können sich die Kinder in vielen Spielen 
und Experimenten die physikalischen Eigenschaften von Bewegung 
und unseres eigenen Körpers entdecken. Von Tanz- und Bewegungs-
spielen, physikalischen Experimenten oder Bastel- und Malangeboten 
bis hin zu einem Ausflug in das Dynamikum nach Pirmasens, haben 
wir auch dieses mal wieder einiges für euch vorbereitet. Bei warmem 
Wetter werden wir eventuell auch nach Draußen gehen und uns mit 
Wasserspielen abkühlen.
Die Ferienpässe zum Preis von 10,00 Euro können ab

Montag, den 09. September 2024
von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

und danach zu den aktuellen Bürozeiten
im Gemeindebüro erworben werden.
Jede Familie kann nur die eigenen Kinder anmelden.
Anmeldeschluss ist der 08.10.2024
Auf schöne Ferienspiele freuen sich

David Altmayer, Angelika Martin und alle Betreuer

Glückwunsch zur Geschäftseröffnung
Herzliche Glückwünsche zur Neueröffnung von „Anziehend by Sab-
rina“ konnte Ortsbürgermeister Johannes Brüchert im Namen der 
Ortsgemeinde Wöllstein überbringen. Das Dessousgeschäft in der 
Ernst-Ludwig-Straße öffnete am Samstag erstmals die Türen und 
bereits viele interessierte Gäste und Kunden konnten sich bei einem 
Glas Sekt im Geschäft umschauen und die Eröffnungsangebote nut-
zen. Die Ortsgemeinde freut sich sehr, dass im Eingang zur Ernst-
Ludwig-Straße wieder ein Geschäft eröffnet hat und so das vielfältige 
Einkaufsangebot in Wöllstein bereichert.

Wir wünschen viel Erfolg und alles Gute!

4. Zu Beginn einer neuen Wahlzeit erhalten die Gemeinderatsmit-
glieder einmalig einen Zuschuss von 300,00 € zur Anschaffung 
von Endgeräten zur Nutzung des Ratsinformationssystems (RIS). 
Scheidet ein Gemeinderatsmitglied vorzeitig aus oder tritt nach-
träglich ein, mindert sich der Betrag um jeweils 1/5 pro abgelau-
fenem Jahr.

§ 7 Aufwandsentschädigungen 

für Mitglieder von Ausschüssen

1. Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sons-
tigen persönlichen Aufwendungen erhalten die Mitglieder der 
Ausschüsse bzw. deren Stellvertreter im Vertretungsfall für die 
Teilnahme an jeder Ausschusssitzung eine Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 20,00 €. Diese wird nach der jeweils letzten 
Ratssitzung im laufenden Jahr bargeldlos überwiesen.
Die Vorsitzenden der im Gemeinderat gebildeten Fraktionen 
erhalten bei Teilnahme an einer Ausschusssitzung ebenfalls eine 
Aufwandsentschädigung gemäß Absatz 1 Satz 1.

2. Für Mitglieder der Ausschüsse wird nachgewiesener Lohnausfall 
nach § 6 Abs. 2 erstattet. § 6 Abs. 3 gilt sinngemäß für Dienstrei-
sen.

§ 8 Aufwandsentschädigung 

des Ortsbürgermeisters/der Ortsbürgermeisterin

1. Der/die Ortsbürgermeister/in erhält eine Aufwandsentschädi-
gung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 und die Erhöhung nach Satz 2 
KomAEVO um 10 Prozent.

2. Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung 
der Lohnsteuer nach einem Pauschsteuergesetz möglich ist, wird 
der Pauschsteuersatz von der Gemeinde getragen. Die pauschale 
Lohnsteuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden 
auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet.

3. Der/die Ortsbürgermeister/in wird für 2,5 Tage pro Woche von sei-
nem Arbeitgeber freigestellt. Der dadurch entstehende Verdienst-
ausfall wird erstattet.

§ 9 Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

1. Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung 
des Ortsbürgermeisters/ der Ortsbürgermeisterin eine Aufwands-
entschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Orts-
bürgermeisters/der Ortsbürgermeisterin nach § 12 Abs. 1 Satz 1 
KomAEVO.
Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters/der Ortsbürger-
meisterin nicht für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie 
für jeden Tag der Vertretung 1/30 des Monatsbetrages der dem/
der Ortsbürgermeister/in zustehenden Aufwandsentschädigung. 
Erfolgt die Vertretung insgesamt während eines kürzeren Zeitrau-
mes als einen vollen Tag, so beträgt die Aufwandsentschädigung 
insgesamt die Hälfte des Tagessatzes nach Satz 2. Eine nach 
Absatz 2 gewährte Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.

2. Ehrenamtliche Beigeordnete, denen ein bestimmter Geschäfts-
bereich übertragen ist, erhalten eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 20 % der dem/der Ortsbürgermeister/in 
zustehenden monatlichen Aufwandsentschädigung.

3. Ehrenamtliche Beigeordnete, denen keine Aufwandsentschädi-
gung nach Absatz 1 oder 2 gewährt wird, erhalten für die Teil-
nahme an den Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse 
und der Besprechung mit dem/der Ortsbürgermeister/in /in (§ 50 
Abs. 7 GemO) die für Gemeinderatsmitglieder festgesetzte Auf-
wandsentschädigung, sofern sie nicht bereits hierfür eine Ent-
schädigung als gewähltes Rats- oder Ausschussmitglied erhalten. 
§ 6 Abs. 2 gilt entsprechend.

4. Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung 
der Lohnsteuer nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird 
der Pauschsteuersatz von der Gemeinde getragen. Der Pausch-
steuersatz wird auf die Aufwandsentschädigung nicht angerech-
net.

§ 10 Inkrafttreten

1. Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

2. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 04.09.2019 mit der Ände-
rung vom 01.01.2022 außer Kraft.

Wöllstein, 27. August 2024

Gemeindeverwaltung Wöllstein

Johannes Brüchert

Ortsbürgermeister
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Kirchliche Nachrichten

Ev. Kirchengemeinde Wendelsheim
Ev. Pfarramt Wendelsheim, Donastr. 15, 55234 Wendelsheim, Tel: 
06734-347
Sprechstunde: telefonisch nach Vereinbarung, Pfarrer Kraft
Telefon: 06736 230, Email: pfarramt-nieder-wiesen@arcor.de
Bürostunde Pfarramtssekretärin: donnerstags von 14-16 Uhr
Email: kirchengemeinde.wendelsheim@ekhn.de
Homepage: www. evkiweck.de und www.ev-pfarrei-nieder-wiesen.de

Gottesdienste:
08.09.2024 – 15. Sonntag nach Trinitatis

Kein Gottesdienst in unserer Kirchengemeinde
15.09.2024 – 16. Sonntag nach Trinitatis
09.00 Uhr Gottesdienst in Wendelsheim
22.09.2024 – 17. Sonntag nach Trinitatis

Kein Gottesdienst in unserer Kirchengemeinde
Friedensgeläut – auch weiterhin werden mittwochs um 19 Uhr die 
Glocken unserer Kirchen läuten.
KiGo Wendelsheim: Der Kindergottesdienst in Wendelsheim macht 
Sommerpause – Der nächste Kindergottesdienst findet statt am 
14.09.2024 von 10-12 Uhr im ev. Gemeindehaus in Wendelsheim.
Unser Posaunenchor – probt mittwochs um 20:00 Uhr in Erbes-
Büdesheim. Haben Sie Interesse unser Blechbläserensemble zu ver-
stärken? Ein Einstieg, auch nach einer längeren Pause, ist jederzeit 
möglich. Infos bei Posaunenchorleiter Jörg Krisat – 06701-3870.
Kinderchor – Alle Kinder aus Wendelsheim zwischen 5 und 12 Jahren 
sind herzlich zum Kinderchor (zusammen mit Kindern aus Nieder-Wie-
sen, Bechenheim und Nack) eingeladen. Wir treffen uns donnerstags 
um 17 Uhr im Ev. Gemeindehaus Wendelsheim, Donastr. 15. Kin-
derchorleiterin Marina Lukas freut sich auf die Kinder, Infos unter Tel. 
0151 52573318. Auskunft erteilt auch Pfarrer Kraft, Tel. 06736 230.

MMIITTSSIINNGGEENN

ORGELMUSIK
zum

MITTWOCH
11.09.24

19:00 UHR
EV. KIRCHE

WENDELSHEIM

Ortsbürgermeister Jochen Emrich
Untergasse 5, 55599 Wonsheim, 
Tel. 06703/1219, E-Mail: rathaus@wonsheim.de
Sprechstunde: mittwochs 18.00 bis 20.00 Uhr
Internet: www.wonsheim.de

Wonsheim

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
Einladung zur 2. Sitzung des Bau- und  

Liegenschaftsausschusses  
der Ortsgemeinde Wonsheim 10.09.2024

Die nächste Sitzung des Bau- und Liegenschaftsausschusses der 
Ortsgemeinde Wonsheim findet

am Dienstag, dem 10. September 2024
Treffpunkt: KiTa Sonnenschein Wonsheim

Im Anschluss an die gemeinsame Sitzung der Bauausschüsse der 
Ortsgemeinden Wonsheim und Stein-Bockenheim statt.
Hiermit erfolgt gem. 34 Abs. 6 i. V. m. § 27 GemO die öffentliche 
Bekanntmachung.
Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil
TOP 1 Lehrerwohnhaus, Außenanlage

- Beratung und Beschluss -
TOP 2 Sanierung der Mauer am Pfarrgarten

- Beratung und Beschluss -
TOP 3 Sanierung Rathaustreppe –

- Sachstandsbericht -
TOP 4 Bauvoranfrage,

- Errichtung von Taubenschlägen, eines Pavillons und 
eines Spielhauses
- Beratung und Beschluss -

TOP 5 Mitteilungen und Anfragen
Mit freundlichen Grüßen

gez.
(Jochen Emrich)

Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Einladung zur Sitzung des Bau- und  

Liegenschaftsausschusses der Ortsgemeinden 
Wonsheim und Stein-Bockenheim

Die nächste Sitzung des Bau- und Liegenschaftsausschusses der 
Ortsgemeinde Stein-Bockenheim findet am Dienstag, dem 10. Sep-
tember 2024 um 18:00 Uhr, Treffpunkt KiTa Sonnenschein Wonsheim 
statt.
Hiermit erfolgt gem. 34 Abs. 6 i. V. m. § 27 GemO die öffentliche 
Bekanntmachung.
Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil
TOP 1 Kita-Sonnenschein, Kunst am Bau

- Beratung und Beschluss -
TOP 2 Mitteilungen und Anfragen
Mit freundlichen Grüßen � Mit freundlichen Grüßen
gez. � gez.
(Thorsten Jahn) � (Jochen Emrich)
Ortsbürgermeister�  Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Mitteilungen

Dorfflohmarkt am 29.09.2024
Da im Frühjahr unser Dorfflohmarkt so gut angenommen wurde, 
haben wir uns dazu entschlossen diesen für den Herbst wieder zu 
organisieren. Der Termin ist der 29.09.24 und Anmeldungen können 
jetzt schon unter kimdicarlo@gmx.de oder 0174-2490354 abgegeben 
werden.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen.
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Hinweise auf Gottesdienste und Veranstaltungen:
Freitag, 6.9.24
18 Uhr Ökum. Kerbe-GD in Gau-Weinheim im Hof Bittmann

(Pfarrerin Feuerstake)
Vorankündigung:
Freitag, 13.9.24
17.30 Uhr Ökum. Kerbe-GD in Wallertheim im Festzelt
Gemeindearbeit:
Kinderchorproben Montags von 15:30 bis 16:30 Uhr im Ev. Gemein-
dehaus in Wallertheim
Kirchenchorproben Dienstags um 20:15 Uhr im Ev. Gemeindehaus in 
Wallertheim
Die Krabbelgruppe trifft sich Mittwochs um 10 Uhr im Ev. Gemeinde-
haus in Wallertheim

Ev. Kirchengemeinde Wöllstein
Pfarrer Albert Hantsch, Pfarrgasse 9, 55597 Wöllstein, Tel.: 06703-
1211,
Email Pfarrer: albert.hantsch@ekhn.de
Email Pfarrbüro: kirchengemeinde.woellstein@ekhn.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstags von 09:00 – 11:00 Uhr, donnerstags von 16:00 – 18:00 Uhr
Wochenspruch
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch (1. Petrus 5,7)
Nächster Gottesdienst

Sonntag, 08.09.2024 – 15. Sonntag nach Trinitatis
10:15 Uhr Gottesdienst mit Einsegnung der Jugendlichen des 

neuen Konfirmandenjahrgangs (Pfr. Hantsch)
11:00 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus (Team)
Konfirmandenunterricht
Der Konfirmandenunterricht für die Konfirmandinnen und Konfirman-
den aus unseren drei Gemeinden (Gumbsheim, Volxheim, Wöllstein) 
findet außerhalb der Schulferien immer dienstags um 16:00 Uhr im Ev. 
Gemeindehaus in der Pfarrgasse 9 in Wöllstein statt. Er wird geleitet 
von Pfarrer Hantsch und Pfarrer i.R. Lammers.
Urlaub Pfarrer Hantsch
Vom 11.-16.09.2024 hat Herr Pfarrer Hantsch Urlaub. Das Pfarrbüro 
ist in dieser Zeit zu den üblichen Sprechzeiten geöffnet. In dringen-
den seelsorgerlichen Angelegenheiten oder bei Sterbefällen wenden 
Sie sich bitte an Pfarrerin Neeb (Badenheim) unter der Telefonnummer 
06701/2058544.

Ev. Kirchengemeinde Gumbsheim
Kirchengemeinden Gumbsheim und Volxheim:

In seelsorgerlichen oder Trauerfällen wenden Sie sich bitte an 
Pfarrerin Annette Stegmann, Tel: 06731-8161, E-Mail: Annette.
Stegmann@ekhn.de
(Siehe auch Homepage Volxheim: https://volxheim.ekhn.de/startseite.
html)
Evangelisches Pfarramt
Pfarrgasse 9, 55597 Wöllstein, Tel.: 06703-1211,
Email: kirchengemeinde.woellstein@ekhn.de
Homepage: www.ev-kirche-woellstein.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstags 09:00 – 11:00 Uhr, donnerstags von 16:00 – 18:00 Uhr.
Wochenspruch – 15. Sonntag nach Trinitatis
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. (1. Petrus 5,7)
Nächster Gottesdienst – mit Einführung des neuen Konfirman-
denjahrgangs

Samstag, 07.09.2024
18:00 Uhr Gottesdienst mit Einsegnung der neuen Gumbsheimer 

Konfirmandinnen und Konfirmanden (Pfr’in Stegmann)
Konfirmandenunterricht
Der Konfirmandenunterricht findet außerhalb der Schulferien jeden 
Dienstag um 16:00 Uhr im Ev. Gemeindehaus in der Pfarrgasse 9 in 
Wöllstein unter der Leitung von Pfarrer Hantsch und Pfarrer i.R. Lam-
mers statt.
Spende zum 150-jährigen Jubiläum der Gumbsheimer Kirche
Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums unserer Gumbsheimer Kirche 
wollen wir endlich die bisher fehlende Toilette in unserer Kirche errich-
ten, um die Kirche für Gottesdienste und Veranstaltungen in Zukunft 
attraktiv zu halten. Wir freuen uns über jede finanzielle Unterstützung 
bei diesem Projekt.
Das Spendenkonto lautet wie folgt:
Ev. Regionalverwaltung Rheinhessen, Alzey, Volksbank Alzey-Worms,
BIC: GENODE61AZY, IBAN: DE57 5509 1200 0000 2645 04.
In dringenden seelsorgerlichen oder Trauerfällen wenden Sie 
sich bitte an Pfarrerin Annette Stegmann, Tel: 06731-8161, E-Mail: 
Annette.Stegmann@ekhn.de

Kath. Pfarrgruppe Wißberg

Kreuz 

Fest     
Sonntag,  15. September 

  

99..3300  UUhhrr    FFuußßwwaallllffaahhrrtt  

TTrreeffff  aamm  RRöömmeerr  GGaauu--BBiicckkeellhheeiimm  
  

1100..3300  UUhhrr    HHll..  MMeessssee  aann  ddeerr  KKaappeellllee  --  AAuußßeennaallttaarr  
        --  FFeessttpprreeddiiggtt::  PPaatteerr  LLoorreennzz  vvaann  RRiicckkeelleenn  --  
  

1122..0000  UUhhrr    MMiittttaaggeesssseenn  
aannsscchhlliieeßßeenndd    KKaaffffeeee  uunndd  KKuucchheenn  
  

lleettzztteerr  WWeeiinnWWaannddeerrSSoommmmeerr  22002244  
  

1155..0000  UUhhrr    AAnnbbeettuunngg  mmiitt  LLoobbpprreeiiss  --  KKaappeellllee  
  

BBeeii  RReeggeenn  ssiinndd  KKrreeuuzzwweegg,,  HHll..  MMeessssee  uunndd  AAnnbbeettuunngg  iinn  ddeerr  PPffaarrrrkkiirrcchhee;;  
MMiittttaaggeesssseenn,,  KKaaffffeeee  uunndd  KKuucchheenn  iimm  PPffaarrrrzzeennttrruumm..  
  

DDeerr  RReeiinneerrllööss  kkoommmmtt  ddeerr  KKaappeelllleennrreennoovviieerruunngg  zzuugguuttee..  
  

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  IIhhrreenn  BBeessuucchh  

KKaatthh..  KKiirrcchheennggeemmeeiinnddee  SStt..  MMaarrttiinn  GGaauu--BBiicckkeellhheeiimm  

Freitag 6. Sep. 2024
09:00 Uhr Gau-Bickelhe im Eucharistiefeier anschl. musikali-

sche
17:45 Uhr Gau-Bickelheim Rosenkranzgebet
18:00 Uhr Gau-Weinheim Ökum. Gottesdienst zur Kerbim Hof 

Bittmann
Samstag 7. Sep. 2024
17:00 Uhr Wallertheim Wort-Gottes-Feier
18:30 Uhr Gau-Bickelheim Eucharistiefeier
Sonntag 8. Sep. 2024
09:00 Uhr Partenheim Eucharistiefeier
10:30 Uhr Gau-Weinheim Eucharistiefeier
10:30 Uhr Vendersheim Wort-Gottes-Feier
Montag 9. Sep. 2024
18:00 Uhr Partenheim Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Partenheim Eucharistiefeier
Dienstag 10. Sep. 2024
18:30 Uhr Vendersheim Eucharistiefeier
Mittwoch 11. Sep. 2024
18:30 Uhr Gau-Weinheim Eucharistiefeier
20:00 Uhr Gau-Bickelheim Eucharistische Anbetung mit Lob-

preis und Rosenkranzgebet
Freitag 13. Sep. 2024
17:30 Uhr Wallertheim Ökum. Gottesdienst zur Kerb (Fest-

platz)
17:45 Uhr Gau-Bickelheim Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Gau-Bickelheim Eucharistiefeier

Evangelische Kirchengemeinden  
Wallertheim und Gau-Bickelheim

Pfarrerin Anke Feuerstake Tel. 0 67 32 - 600 06 50
Mail: Anke.Feuerstake@ekhn.de
Öffnungszeiten Ev. Gemeindebüro Wörrstadt, Hermannstr. 45,
Tel. 06732-8509
Dienstag: 14 – 16 Uhr, Mittwoch: 14 – 17 Uhr, Donnerstag: 10:30 – 12 Uhr
E-Mail-Adresse:
Kirchengemeinde.Wallertheim@ekhn.de
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Seit 1908 prägt die evangelische Gustav-Adolf-Kirche die Gemeinde 
Pfaffen-Schwabenheim. Sie wurde aufwendig saniert und wird am 12. 
Oktober, 14 Uhr, mit Gottesdienst und Empfang neu eröffnet.
Der Festtag ist der 116. Jahrestag der Kirchweihe des Gotteshauses. 
Gebaut wurde dieses von Friedrich Pützer. Die Kirche zeichnete sich 
durch ihre Jugendstilgestaltung im Innenraum aus, die aber bei einer 
früheren Sanierung mit einem hellgrauen Anstrich übermalt wurde. 
Zum Glück konnte der historische Zustand der Wände bei der aktuel-
len Sanierung rekonstruiert werden.
Außerdem wurden am Gotteshauses Toiletten angebaut, ein Lift ins-
talliert – die kirche ist jetztbarrierefrei nutzbar. Eine neue Küche gibt es 
auch, denn künftig wird es in der Kirche mehr Veranstaltungen geben, 
auch solche, die früher im Gemeindehaus stattfanden. Dieses musste 
die Kirchengemeinde verkaufen. Mithilfe des Erlöses konnte die aktu-
elle Sanierung, die rund 1,5 Millionen Euro kostete, gegenfinanziert 
werden – außerdem halfen Mittel der Landeskirche und großzügige 
Spenden, unter anderem von der Fördergemeinschaft Kirchen, Klos-
teranlagen und Kulturdenkmäler e.V.
Unter Leitung von Malermeister Norbert Theis wurden die Jugendstil-
gestaltung rekonstruiert, das Altarpodest in den historischen Zustand 
versetzt und die Taufkapelle unter dem achteckigen Kirchturm zu 
einem Andachtsraum umgestaltet. Die wichtigste Veränderung ist 
aber der neue Gemeindesaal, der durch eine Raumtrennung unter der 
Empore entstand: Er steht der Nutzung durch alle kirchlichen Gruppen 
offen. Dadurch reduzieren sich die Sitzplätze in der Kirche zwar, aber 
es finden weiterhin über 200 Besucher Platz und sie wird vielfältiger 
nutzbar.

EVAs ZOOM am 18. September:  
Die Frauenbewegung des Mittelalters?

Religion und Mystik bildeten die spirituellen Grundlagen, unter denen 
sich alleinstehende Frauen und Witwen ab dem 12. Jahrhundert in 
vielen Städten in Beginenhöfen zusammenschlossen, um ohne 
Ordenszugehörigkeit ein gemeinschaftliches Leben zu führen. Da 
unverheiratete Frauen im Mittelalter so gut wie keine Rechte hatten, 
war dies eine alternative Wohn- und Lebensform, die den Frauen eige-
nen Wohnraum, aber auch Leben und Arbeiten in einer Gemeinschaft 
bot. Auch in Rheinhessen hat es diese Frauengemeinschaften gege-
ben.
Martina Schott, Bildungsreferentin im Evangelischen Dekanat Ingel-
heim-Oppenheim, beschäftigt sich schon lange mit dem Thema 
Beginen und ist die Vortragende diesem Termin von EVAs Zoom: Mitt-
woch, 18. September, 16.30 Uhr.
Anmeldung bis zum 16. September unter: petraherrmann-azev@t-
online.de. Nach der Anmeldung gibt es den Zugangslink.
Veranstalterinnen sind die evangelischen Frauen im Dekanat Alzey-
Wöllstein.

Raum & Zeit 3.0: Lass‘ dich überraschen … 
einfach Wohlfühlen

Die Evangelische Jugend im Dekanat Alzey-Wöllstein lädt am Sams-
tag, 12. Oktober, 17 Uhr, ins Paul-Schneider-Haus, Gustav-Heine-
mann-Straße 29 in Alzey, zu „Raum & Zeit 3.0“ ein. Dieses Mal wird 
gar nicht so viel verraten, aber wer Lust hat, Neues auszuprobieren 
und nette Leute zu treffen, darf sich auf dieses Wohlfühlabenteuer ein-
lassen.
Gemeinsam mit Christine Hach wird losgelassen, was gerade im All-
tag beschäftigt. Alle bekommen den Kopf frei und lassen einfach nur 
die Seele baumeln.
Mitgebracht werden sollten Zeit, eine Unterlage, bequeme Kleidung 
und Freude am gemeinsamen Ausprobieren. Die Veranstaltung ist 
kostenfrei und wird bis gegen 20 Uhr dauern. Danach ist noch Zeit 
zum Zusammensein.
Um Anmeldung wird gebeten bei Kerstin Schuh, Telefon: 
06731/9987953, E-Mail: Kerstin.Schuh@ekhn.de. Hier gibt es auch 
weitere Informationen.

Katholische Pfarrgruppe  
„Rheinhessische Schweiz“

Termine und Gottesdienste
St. Remigius Wöllstein mit Eckelsheim und Gumbsheim
St. Martin Siefersheim
St. Mauritius Frei-Laubersheim
Hl. Kreuz Wonsheim mit Stein-Bockenheim
St. Dionysius Neu-Bamberg
St. Josef und St. Ägidius Fürfeld mit Tiefenthal
Kath. Pfarramt, Bennstraße 1, 55546 Fürfeld
Bürostunden: Dienstags von 18 h bis 20 h, mittwochs von 11 h -13 h
u. freitags von 8 h bis 13 h
Tel. 06709/429 Fax 06709/911154 pfarramt@kirchen-fuerfeld.de 
www.kirchen-fuerfeld.de

Evangelische Kirchengemeinden Wonsheim, 
Siefersheim, Stein-Bockenheim  

und Eckelsheim
Liturgischer Kalender für 15. Sonntag nach Trinitatis, den 8. Sep-
tember 2024
Gottesdienstordnung am 15. Sonntag nach Trinitatis, 8. Septem-
ber 2025
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für eich. (1. Petrus 5,7)
Lied: 369 oder 427

Samstag, den 7. September 2024
17:00 Uhr Ökumen. Kerbegottesdienst im Wonsheimer Pfarrgar-

ten mit Verabschiedung von Frau Bungert und Frau 
Scherzer, Pfarrer Mankel

Sonntag, den 8. September 2024
10:15 Uhr Gottesdienst in Eckelsheim, Pfarrer Mankel
Bitte beachten Sie auch unsere Schaukästen. Dort finden Sie 
aktuelle Änderungen.
Die Siefersheimer Krabbelgruppe trifft sich jeden Dienstag von 
10:00-12:00 Uhr im evang. Gemeindesaal in Siefersheim (Kirchgasse 
3, im Hof hinten rechts).
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Sandra Tank (Tel.: 0170-
4695929).
Die Wonsheimer Krabbelgruppe trifft sich alle 14 Tage montags im 
evang. Gemeindehaus in Wonsheim ab 15:00 Uhr.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Janina Popp (0151-5251 
2422).
Seit September läuten in allen vier Kirchengemeinden mittwochs die 
Glocken um 19:00 Uhr zum Zeichen des Friedens. Wir laden alle dazu 
ein, für einen Moment innezuhalten und in einem stillen Gebet um 
Frieden zu bitten.

Der Frauenkreis trifft sich regelmäßig jeden 2. Donnerstag um 14:30 
Uhr im Evangelischen Gemeinderaum in Siefersheim. Bei Fragen wen-
den Sie sich bitte an Frau Espenschied, Tel. 2561.
Einmal im Monat bieten wir einen Kindergottesdienst für alle Kin-
der aus unseren vier Kirchengemeinden in Siefersheim an. Bitte 
melden Sie sich bei Frau Kohout (Tel. 0176-325665770) oder bei 
Frau Paulus-Nowak (Tel. 4415), um Näheres zu erfahren.
Sprechstunden im Pfarrbüro:
Während der Schulzeit: dienstags von 10:00 – 12:00 Uhr und don-
nerstags von 17:00 – 19:00 Uhr.
In den Schulferien: donnerstags von 17:00 – 19:00 Uhr.
Zu diesen Zeiten stehen Ihnen Frau Lamest-Gräf oder Frau Ulla Kröh-
nert für alle Sekretariatsangelegenheiten zur Verfügung.
Evangelisches Pfarrbüro
Kirchgasse 3, 55599 Siefersheim
Tel.: 06703-1370, Fax: 06703-4722 oder Email: kirchengemeinde.
wonsheim@ekhn.de
Pfarrer Johannes Mankel
Tel.: 0176-4248 1579 oder Email: Johannes.Mankel@ekhn.de
Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein
Heinrich-Bechtolsheimer-Straße 11, 55599 Wonsheim
Tel.: 06703-1892
Leitung: Frau Susanne Schopp

Evangelische Kirche Pfaffen-Schwabenheim 
saniert, Wiedereröffnung am 12. Oktober

Der neu gestaltete Innenraum mit Jugendstilausmalung und Orgel.
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5. Pfadfinder:
Die Gruppenstunden beginnen jetzt wieder. In der letzten Ferienwo-
che fanden der Stufenwechsel und das jährliche Versprechen statt. 
Wir danken allen Leiter: innen, die die Gruppen betreuen und sich 
wöchentlich mit den Kindern und Jugendlichen treffen. Im kommen-
den Jahr findet das große Diözesanlager in Immenhausen statt. Bitte 
halten Sie den Termin für ihre Kinder frei, denn solche Lager sind 
immer ein ganz besonderes Erlebnis. Es findet vom 8. bis 17. Juli statt.

Aus Vereinen und Verbänden

Gau-Bickelheim

POP | JAZZ | GOSPEL | TRADITIONELL | SAKRAL

„Unstoppable“

Eintritt frei - Spenden erbeten
  

Samstag, 28. September 2024, 19.00 Uhr

Pfarrkirche St. Martin, Gau-Bickelheim

Nach dem Konzert laden wir alle Gäste herzlich 

zur Aftershowparty in unser Pfarrzentrum ein. 

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.

www.soundofvoices.de

CHORKONZERT

Jahreskonzert des Chores „Sound of  Voices“,

des Jugendchores „Young Voices“ und

des Kinderchores „SoundKids“ 

Gesangverein „Eintracht“ Gau-Bickelheim

musikalische Leitung:

Verena & Antonio Sarnjai

VdK-Ortsverband Gau-Bickelheim
Herzliche Einladung

Liebe Mitglieder und Freunde des VdK-Ortsverbandes
Gau-Bickelheim!

Wir laden alle sehr herzlich zu unserer Mitgliederversammlung – in 
Verbindung mit unserem 75-jährigen Jubiläum – und anschließendem 
Herbstfest ein.
Die Feier findet am Samstag, 21.09.2024, um 14.30 Uhr im Kath. 
Pfarrzentrum St. Martin in Gau-Bickelheim statt.
Bitte an Kaffeegedeck, Glas, Teller und Besteck denken.
Bitte anmelden bei Renate Seibold (2372) oder A. Bornheimer (7448).
Wir richten auch wieder einen Fahrdienst ein – gerne uns kurz 
Bescheid geben.
Mit besten Grüßen

Der Vorstand
VdK-Ortsverband Gau-Bickelheim

TSG 1848 Gau-Bickelheim
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung

Am Freitag, dem 20. September 2024, um 20:00 
Uhr, im Sportheim der TSG, Abel-Thivant-Straße 
42 (am Sportplatz), 55599 Gau-Bickelheim.
Tagesordnung:
1.	Begrüßung und Eröffnung
2.	Feststellung der Tagesordnung
3.	Totengedenken

Donnerstag, 5. September
9 h Wö Kolpingandacht zum Thema: Kirchweih!? Mit 

Frühstück
17 h Wö Treffen der Wölflinge und Jungpfadfinder
18.30 h Wö Rosenkranz
19.30 h Wö Kirchenchor
Freitag, 6. September
16 h Wö Probe der Ministrant: innen
19 h NB Stammtisch im Appelbach – Unser Männer-

verein lädt ein!
Samstag,7.September - Wir feiern die Kerb in Wonsheim und Für-
feld!
17 h Won Ök. Gottesdienst im Pfarrgarten
Sonntag, 8. September - Welttag der sozialen Kommunikations-
mittel
9 h Wö Messe
14 h Fü Ök. Gottesdienst zur Kerb in der Eichelberg-

halle
14 h Wö Familiengottesdienst mit allen Kommunion-

kindern mit Treffen bis 16 h im Anschluss – 
Die Eltern können zum Kolpingcafé gehen!

14 h Wö Kolpingcafé bis 16 h ( letzter Ausschank)
15 h NB Taufe von Fleur Arens in der Pfarrkirche
Montag, 9. September – Hl. Petrus Claver
18.30 h Wö Messe
Dienstag, 10. September
19.30 h Wö Immanuelkreis
Mittwoch, 11. September
9.30 h Fü Messe
17 h Wö/NB Treffen der Pfadfinder und Rover
19 h Wö Kolpingvorstand – Erste Planung für 2025! 

Bitte kommen!
Donnerstag, 12. September – Mariae Namen
15 h Fü Messe mit Treff 60 : Kinderspiele – Früher 

und heute!
18.30 h Wö Rosenkranz
19.30 h Wö Kirchenchor

Aktuelles in der Pfarrgruppe
1. Erreichbarkeit:
Wenn Sie im Büro unter der Nummer 06709/429 keinen erreichen, 
bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, Namen und Anliegen mittei-
len! Sie können auch versuchen, unsere Pensionäre zu erreichen: Pfr. 
Schäfer 06709/ 911107 oder Pfr. Weeber 06709/911630
2. Ökumene:
Wir feiern weiterhin Kerb oder Kirchweih und laden besonders zu den 
Ökumenischen Gottesdiensten ein: Am 7. September um 17 h in den 
schönen Pfarrgarten in Wonsheim und am 8. September um 14 h in 
die Eichelberghalle. Teilen wir miteinander unsere Freude über Gott 
und die Welt; danach fragen die ökumenischen Gottesdienste in die-
sen besonderen Zeiten. Es gibt sie, die tägliche Freude, auch wenn 
die Nachrichten sie meistens übersehen!
3. Kommunionkurs:

Er hat begonnen. Wir empfehlen den sonntäglichen Besuch des Fami-
liengottesdienstes, um gemeinsam der Bedeutung des Sonntags, der 
Eucharistie und der Freude am Glauben auf die Spur zu kommen. 
Sophia und Lucie werden uns wieder begleiten.

4. Firmung 2025:
Alle, die im kommenden Jahr 
15 werden, sind zum nächsten 
Firmkurs eingeladen. Er beginnt 
am Montag, dem 16. Dezember 
mit dem Friedenslichtgottes-
dienst in Wöllstein um 18. 30 
h. Die Einladungen werden bis 
Ende September an alle ver-
schickt. Wer vergessen wird, darf 
sich melden!
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Stein-Bockenheim

NÄHTREFF
Die Sommerpause ist vorbei -
es geht wieder los!
Wir treffen uns einmal im Monat
im Mehrgenerationenraum der Gemeindehalle Stein-Bockenheim
in gemütlicher Runde zum Nähen.
Jeder kann das nähen wonach ihm ist - das heißt: Jeder bringt alles 
was er zum Nähen benötigt selbst mit.
Jeweiliger Startschuss ist 19 Uhr.
Im September am 11.9.2024.
Infos und Anmeldungen an - Nicole Mattern - 0173-6455725
oder an Anette Kastner – 0176-55565784 
oder über lfv-stein-bockenheim@gmx.de

Wendelsheim

Elsa Schmitt Turm öffnet  
mit Gemäldeausstellung

Am Sonntag, den 08.09. öffnet der Turm wieder seine Türen. Wie 
immer im September gibt es Flammkuchen aus dem eigenen 
Backofen. Auch Südtiroler Strauben wird es geben, Munkelbecher, 
Kaffee und Kuchen. Natürlich darf ein guter Tropfen aus Rhh nicht 
fehlen. 
Die Abteilung Malen wird am Turm ihre Bilder Ausstellen. Also wie 
immer ein buntes Programm.
 Besuchen sie uns am Sonntag.

Es freut sich der VVW.

4.	 Ehrungen
5.	 Tätigkeitsbericht des Vorstandes
6.	 Berichte der Abteilungsleiter
7.	 Kassenbericht
8.	 Bericht der Kassenprüfer
9.	 Entlastung des Vorstandes
10.	 Vorstandswahlen
11.	 Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
12.	 Verschiedenes
Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann 
in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese 
Anträge mindestens 2 Wochen vor der Versammlung schriftlich beim 
Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. Anschrift: Andreas Bauer, 
Schulrat-Spang-Straße 19, 55599 Gau-Bickelheim oder Email an vor-
sitzender@tsg1848gau-bickelheim.de
Der Vorstand würde sich sehr freuen, wenn viele Mitglieder an der 
Versammlung teilnehmen. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab 
dem vollendeten 18. Lebensjahr. Die Verwendung von geschlechts-
spezifischen Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten sowohl 
in weiblicher als auch männlicher Form.

„Fit und mobil im Alltag“
Sie sitzen viel, bewegen sich zu wenig, fühlen sich manchmal ein biss-
chen unbeweglich und verspannt? Dann ist unsere Gymnastik „Fit 
und mobil im Alltag“ bestimmt das richtige für Sie!
Erleben Sie in unserer Gymnastik „Fit und mobil im Alltag“ die Kom-
bination aus Körperwahrnehmung, Kräftigung, Faszientraining, Koor-
dination, Balance, Alltagsbewegungen und Entspannung.
Kommen Sie vorbei und machen Sie einfach mit.
Immer montags um 19:15 Uhr in der Schulsporthalle Gau-Bickel-
heim
Ulrike Schnabel, Übungsleiterin, Tel.: 06701/2985

Siefersheim
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Tag des offenen Denkmals  
auf der Geistermühle

Romantische Geistermühle erleben
Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 8. Sept. zwischen 
11 und 18 Uhr, öffnet die Geistermühle, gelegen zwischen Flonheim 
und Wendelsheim, Ihre Tore für Interessierte.
Besucher können ungezwungen das Gelände erkunden.
Die Mühle, die seit 1355 das Wasserrecht bis zum heutigen Tag nutzt, 
ist mit dem Inventar zur Mehlverarbeitung noch komplett ausgestattet. 
Wer sich genauer für die Verarbeitung in der Getreidemühle interes-
siert, kann an der um 14 Uhr angebotenen Führung über die verschie-
denen Schritte vom Korn zum Mehl teilnehmen.
Über 666 Jahre Vergangenheit der Geistermühle mit ihren Höhen und 
Tiefen beleuchtet eine Führung um 16 Uhr.
In diesem Rundgang durch Hof und Garten des Mühlenanwesens 
werden erweiternd Einblicke in rheinhessische Geschichte und regi-
onale Besonderheiten eingeflochten.
„Wahr-Zeichen“ ist das deutschlandweite Motto des diesjährigen Tags 
des offenen Denkmals!
Wahr-Zeichen (Geister-)Mühle – um diesen nachzuspüren ist sowohl 
das Eintreten ins Mühlengebäude wie auch der Gang an den idyllisch 
dahinziehenden Mühlgraben unumgänglich. Start dafür ist morgens 
um 11 Uhr.
Kurzweil finden Besucher beim Stöbern durch ein reichhaltiges Ange-
bot von altem Leinen, Stickereien aus Omas Zeiten und weiterem 
besonderem Weißzeug.
Staunend kann man der Arbeit des Holzdrechslers zuschauen, wenn 
er aus einem rohen Holzklotz Schale oder Teller herausschält.
Rheinhessische Leckereien, zusammen mit dem Wein vom Weingut 
Geistermühle, laden dazu ein, den romantischen Innenhof zu genie-
ßen oder eigenen Träumen im verwunschenen Garten nachzuhängen.
Weitere Ausführungen finden sich unter https://www.geistermuehle.
de/ sowie telefonisch unter 06734-8310

Wöllstein

 

Neue Mitglieder sind immer willkommen! 

Neues aus dem Verein 

06.09.2024  Versammlung im Vereinsheim 20.00 Uhr 

07.09.2024  Arbeitseinsatz auf dem Vereinsgelände 

Infos und Anmeldung bei: 

Norbert Seibert , 1.Vorsitzender • Tel. 0170-6052985 

Förderverein  
Kita Rasselbande Wöllstein e. V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2024
Am Donnerstag, den 19.09.2024 um 19 Uhr im Seniorenraum der 
Gemeindehalle (Great-Barford-Straße 11, Wöllstein)
TOP 1: Begrüßung
TOP 2: Jahresrückblick 2023/2024
TOP 3: Kassenbericht 2023/2024
TOP 4: Entlastung des Vorstands für 2023/2024
TOP 5: Satzungsänderung und Namensänderung des Fördervereins 
zu „Förderverein der wöllsteiner Kitas“
TOP 6: Info über Neuwahlen/ Vorstandswahl (bei erfolgreicher Sat-
zungsänderung erst wieder im Folgejahr)
TOP 7: Planung 2024/2025
TOP 8: Anträge/Sonstiges
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Wonsheim

IG Therapeutisches Reiten Rhein-Nahe e. V.
Ehrenamtliche Helfer gesucht

Wir suchen dich!
Kostenlose Reitstunden als Gegenleistung für´s Helfen.
Pferdeführer / ehrenamtliche Helfer gesucht
Für die Hippotherapie benötigen wir engagierte Pferdeführer. Als 
Gegenleistung hierfür bieten wir kostenlosen Reitunterricht bzw. 
Ausritte in Kleingruppen an. Die Pferdeführer haben die Aufgabe, die 
Pferde für die Therapie vorzubereiten, während der Therapie zu führen 
und den Therapeuten zu unterstützen, sowie die Pferde nach der The-
rapie wieder zu versorgen.
Die Voraussetzungen sind: Mindestalter 14 Jahre, mind. 5 Jahre Rei-
terfahrung (freies Reiten in allen 3 Grundgangarten und Beherrschen 
von Hufschlagfiguren) sowie viel Gefühl und Verstand für Mensch und 
Tier.
Die Therapie findet an folgenden Terminen statt:

Montagnachmittag: 16.00 bis 18.30 Uhr
Mittwochnachmittag: 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Samstagnachmittag: 15.00 bis 18.00 Uhr
Wir würden uns freuen, wenn du uns an einem Termin regelmäßig 
unterstützen würdest. Kontakt: mail@therapeutischesreiten-wons-
heim.de

Was sonst noch interessiert

ASV „Karpfen“ 1935 Osthofen e.V.
Vorbereitungskurs zur Staatlichen Fischerprüfung

Der Angelsportverein Osthofen veranstaltet einen Vorbereitungskurs 
zur Staatlichen Fischerprüfung 2024. Die Prüfung selbst ist am 07. 
Juni, der Kurs beginnt am 16. April.
Kurs und Prüfung findet im Schulungsraum des Vereines am Eicher 
See, Südufer 58/59 statt. 

Treffen am „Ort der Begegnung“
Der Verein Perlenschnur e.V. lädt ein zum Gedanken- und Erfahrungs-
austausch zum Thema „Das Leben nach den Hermetischen Prinzipien 
bzw. geistigen Gesetzen“
Samstag 7. September 2024, ab 10 bis 20 Uhr und
Sonntag, 8. September 2024, ab 10 bis 20 Uhr
in Wöllstein, Ziegelhüttenstr. 14
Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigen will oder schon beschäf-
tigt hat ist willkommen. Teilnahme kostenfrei, freiwillige Spenden wer-
den gerne entgegen genommen.
Bitte um Anmeldung unter office-perlenschnur@gmx.de oder 
06703/2965

Ansprechperson: Ingrid Schröder

  

Der Verein Perlenschnur e.V. bietet ab sofort jeden 
Dienstag Nachmittag ab 16 Uhr die Möglichkeit zum 

Tanz  (Standardtänze und freier Tanz) für 
Junggebliebene, Paare und Einzelpersonen, zu 
Tanzmusik vor allem aus den 50-er bis 90-er-Jahren, 
in moderater Lautstärke. 

Bei Interesse studieren wir auch Kreistänze  und 
andere Gruppentänze ein.
Teilnahme kostenlos (über eine kleine Spende für die 
Unkosten freuen wir uns).
Auch Begleitpersonen, die selbst nicht tanzen 
können/wollen sind willkommen.

Aus Platzgründen vor erstmaligem Kommen bitte 
anmelden unter office-perlenschnur@gmx.de oder 
06703/2965. 

Ort:
Ziegelhüttenstr. 14
55597 Wöllstein

Verein Perlenschnur 
e.V.

     Ansprechperson:
     Ingrid Schröder

Einladung zur VdK-Plauderstube

Der VdK-Ortsverband Wöllstein lädt am Mon-
tag, 16. September 2024 um 14.00 Uhr wieder 
zur Plauderstube in das Haus der Begegnung 

ein.
Das Team der Plauderstube freut sich auf einen schönen Nachmittag 
mit vielen Besucherinnen und Besuchern.

Sie erreichen die
Verbandsgemeindeverwaltung

Wöllstein unter

& 06703 302-0

Verbandsgemeinde
Wöllstein
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Landesstraße L 409 zwischen  
Erbes-Büdesheim und Wendelsheim 

 abschnittsweise voll gesperrt
Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms kündigt an, dass ab Don-
nerstag, 05. September 2024 bis voraussichtlich Ende November 
2024 in 3 getrennten Bauabschnitten unter Vollsperrung die Landes-
straße (L) 409 ab der Einmündung L 409 / K 7 (Alzeyer Straße nach 
Erbes-Büdesheim) bis zur Einmündung der L 407 aus Richtung Nack 
in die L 409 in Wendelsheim erneuert wird.
In jedem Bauabschnitt muss aus bautechnischen Gründen und aus 
Gründen der Arbeitssicherheit unter Vollsperrung der L 409 gearbeitet 
werden.
Bauabschnitt 01
Beginn der Vollsperrung ab Donnerstag, 05. September 2024
Erneuerung der L 409 ab Einmündung K 7 Erbes-Büdesheim (die K 
7 nach Erbes-Büdesheim ist befahrbar) bis einschließlich Einmün-
dung Hauptstraße Erbes-Büdesheim (Einmündung der Hauptstraße 
ist gesperrt).
Während der Vollsperrung wird eine Zu- und Abfahrt zum Gewerbege-
biet aus westlicher Richtung über ein Provisorium ermöglicht. Hierzu 
wird die Selitstraße direkt an die L 409 angebunden.
Die Umleitung erfolgt über Mauchenheim und Offenheim nach Alzey 
und zurück
Dauer ca. 5 bis 6 Wochen
Bauabschnitt 02
Erneuerung der L 409 ab Einmündung Hauptstraße in Erbes-Büdes-
heim (Einmündung der Hauptstraße ist wieder geöffnet) bis zur Hun-
deschule.
Dauer ca. 4 bis 5 Wochen
Bauabschnitt 03
Erneuerung der L 409 ab der Hundeschule bis zur Einmündung der 
L 407 aus Richtung Nack in die L 409 in Wendelsheim. Die L 407 
(Nacker Straße) in Fahrtrichtung Nack ist befahrbar. Die L 407 aus 
Richtung Uffhofen muss gesperrt werden.
Dauer ca. 1 Woche
Über die Umleitungsstrecken zu den Bauabschnitten 02 und 03 wer-
den wir rechtzeitig informieren.
Auf einer Länge von insgesamt rund 3.800 Meter wird die rissige und 
schadhafte Fahrbahn der L 409 im Bestand erneuert. Die Bauzeit 
beträgt rund drei Monate. Die Auftragssumme beträgt rund 1.365.000 
Euro.
Da sich die Behinderungen im Verkehrsablauf nicht vermeiden lassen, 
werden die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendige 
Umfahrung gebeten.

Ende des redaktionellen Teils

Eine Zulassung zur Prüfung ist nur nach erfolgreichem Abschluss 
eines entsprechenden Vorbereitungskurses möglich.
Der Kurs vermittelt in Wort und Bild alles was zu einem Erfolgreichen 
bestehen der Theoretischen Prüfung notwendig ist. Auch der Umwelt-
schutz ist Thema des Kurses, insbesondere der Art- und Tierschutz.
Der Praktische Teil bringt den Teilnehmern den Umgang mit den 
Angelgeräten, sowie den verschiedenen Angelarten näher. Teilneh-
men können Personen ab dem 13. Lebensjahr aus allen Landkreisen, 
sowie der Kreisfreien Stadt Worms.
Anmeldungen und Infos erhalten Interessenten unter:
www.asv-osthofen.de
sowie bei:
Günter Schmitt,
Walter-Rathenau-Str.1,
67574 Osthofen
Telefon Nr.: 06242-4055 oder 0177-2030191
Mail: asv-osthofen@t-online.de

Kultur- und Weinbotschafter  
Rheinhessen e. V.

Vulkane, Meeresbuchten, Schildkröten?!
Am Samstag, 7. September um 15 Uhr geht es mit der Kultur- und 
Weinbotschafterin Emmy Frieß zur Neu-Bamberger Schildkröten-
bucht. Beim Spaziergang durch die Weinberge erleben die Gäste 
fantastische Ausblicke und erhalten interessante Einblicke in die geo-
logische Entwicklung und Besonderheiten des Naturraumes „Neu-
Bamberger Riegel“ am Rande des Mainzer Beckens.
Der Spaziergang war ursprünglich am 3. Juli geplant und wurde 
wegen schlechten Wetters verschoben.
Treffpunkt ist am Parkplatz beim Friedhof, Alzeyer Straße, Kosten 6,00 
€ einschl. 1 Glas Wein, Anmeldung ist nicht erforderlich.
Information und Kontakt bei Emmy Frieß, Tel. und WhatsApp unter 
0170 8133998 oder per Email an emmy.friess@kwb-rheinhessen.de.

Die Landsenioren Rheinhessen laden ein
Am Freitag, den 13. September 2024 fahren wir zum ZDF nach Mainz 
und anschließend nach Ober-Hilbersheim.

Unser geplantes Programm:
11.00 Uhr Abfahrt Alzey, Parkplatz Dorint Hotel
11.30 Uhr Abfahrt Nieder-Olm, Parkplatz am Schwimmbad
12.30 Uhr Führung im ZDF Sendezentrum
14.00 Uhr ZDF-Kasino - Kaffeepause
15.30 Uhr Fahrt nach Ober-Hilbersheim
16.30 Uhr Führung durch das Dorfmuseum
18.00 Uhr Abendessen im „Alten Schrothaus“ beim Dorfmu-

seum
20.00 Uhr Heimreise
Die Kosten für Busfahrt, Eintritt und Führung im Museum betragen bei 
genügender Teilnahme 30,00 EUR pro Person und werden auf der 
Rückreise eingesammelt.
Anmeldungen bitte am Donnerstag, den 05. September 2024 bei 
Herrn Dieter Frank, Tel.: 06731-42541.

Das Frauenbüro lädt ein zum  
Mädchenworkshop „Die Zyklusshow“

Am Samstag, 5. Oktober, findet der Workshop „Die Zyklusshow – Dem 
Geheimcode meines Körpers auf der Spur“ für Mädchen im Alter von 
zehn bis zwölf Jahren im JUKU - Zentrum für Soziale Arbeit der Stadt 
Alzey, Römerstraße 18, statt. Die „Zyklusshow“ ist eine einzigartige, 
anschauliche und liebevolle Darstellung des weiblichen Zyklusge-
schehens. In phantasievollen Rollenspielen begeben sich die Mäd-
chen auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Geheimnisse 
ihres weiblichen Körpers. Weit entfernt von trockener Theorievermitt-
lung oder der mit dem Thema oft verbundenen Peinlichkeit erlernen 
die Mädchen spielerisch, altersgerecht und in geschütztem Rahmen, 
wie ein neues Leben entsteht, welche Veränderungen die Pubertät 
mit sich bringt und warum Frauen ihre Tage bekommen. Liebevoll 
wird dem Thema der Raum gegeben, der ihm gebührt. Die Mädchen 
spüren: „Was in mir vorgeht, ist der reinste Luxus!“Bei einem voraus-
gehenden Elternabend am 11. September um 19 Uhr informiert die 
Referentin Miriam Guinaudeau von MFM Deutschland vorab über die 
Inhalte und Methoden des Workshops. Der Elternabend ist kostenfrei.
Der Workshop für Mädchen findet am Samstag, 5. Oktober, von 9 bis 
15 Uhr statt und kostet 15 Euro.Um Anmeldung für den Elternabend 
wird gebeten unter der Telefonnummer der Gleichstellungsstelle des 
Landkreises Alzey-Worms 06731 408 1251 oder unter frauenbuero@
alzey-worms.de.

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Wöllstein

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.
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Räume für Abschied, Begegnung  
und Trauerfeier.  

Vertrauen Sie unserer Erfahrung 
und Kompetenz!

( 0 67 31 / 25 64
Weinrufstraße 16 in Alzey

www.sulfrian-bestattungen.de

Ernst-Ludwig-Str. 14 a
55597 Wöllstein

Bestattungsinstitut

SULFRIAN
Bestattermeister

Alzey • Gau-Odernheim • Wöllstein • Nierstein • Wörrstadt

Inhaber: Christoph Boos

Kreuznacher Str.  66 · 55576 Sprendlingen
( (0 67 01 ) 20 40 18 · Fax (0 67 01) 20 40 17

Tag und Nacht erreichbar
•  Erd-, Feuer-, See- und Anonymbestattung
• Überführungen
• Erledigung der Formalitäten
• Sargausstellung vergängliche Spuren!

ABSCHIED NEHMEN
Trauern ist liebevolles Erinnern.

Hans-Walter Bechtluft
alle Freunde und Bekannte

* 26. Mai 1956   † 18. August 2024

Ursula Bechtluft

Wir werden dich nie vergessen

Wir nehmen Abschied von

55546 Fürfeld, Neu-Bamberger Str. 1
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
findet am Donnerstag, den 12.09.2024  um 14.00 Uhr 
im Ruhewald in Stein-Bockenheim statt.

geb. Treinis

Jetzt neu:
Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

Schalten oder finden Sie 
tagesaktuell Traueranzeigen, 
Nachrufe und Danksagungen 

oder entzünden Sie eine Kerze 
unter trauer-regional.de

Der Tod ist kein Unglück für den, der 
stirbt, sondern für den, der überlebt.

 | Karl Marx (1818 - 1883)
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 vom Reisepreis kommen der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP zugute und werden für einen 
Schulbau verwendet. www.fl y-and-help.de

www.prime-promotion.de  
Veranstalter: Prime Promotion GmbH

E-Mail: reisen@prime-promotion.de ·  Tel.: 0214-7348 9548  (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

Erleben Sie die Vielfalt 
der Natur Namibias! 

1.+ 2. Tag: Anreise – Windhoek; 3. Tag: Windhoek; 
4. Tag: Windhoek – Sossusvlei; 5. Tag: Sossusvlei & 
Sesriem Canyon; 6. Tag: Namibwüste – Swakopmund; 
7. Tag: Swakopmund; 8. Tag: Swakopmund – Etosha 
Region; 9. Tag: Etosha Nationalpark; 10. Tag: Etosha 
Region – FLY & HELP Schulbesuch – Midgard Country 
Estate; 11. Tag: Midgard Country Estate; 12. + 13. Tag: 
Abreise und Ankunft in Deutschland.

Inklusivleistungen u. A.
•  Linienfl ug von Frankfurt nach Windhoek und zurück
•  Transfers im klimatisierten Reise- oder Minibus gemäß 

Reiseverlauf mit deutschsprachiger Reiseleitung
•  10 Übernachtungen in Hotels und Lodges
• 10 x Frühstück; 6 x Abendessen
•  Je eine Stadtrundfahrt in Windhoek und Swakopmund, 

2 Wildbeobachtungsfahrten (Reisebus) in der Etosha Pfanne
• FLY & HELP Schulbesuch

Buchungscode: LW25-1

Entdecken Sie auf einer 
Reise zwei vielseitige Länder!

Tag 1– 7: siehe Reiseverlauf von Namibia.
8. Tag: Swakopmund – FLY & HELP Schulbesuch –
Midgard Country Estate; 9. Tag: Midgard Country 
Estate – Weiterfl ug: Windhoek – Johannesburg; 10. Tag: 
Johannesburg – Hazyview; 11. Tag: Hazyview – Krueger 
National Park; 12. Tag: Hazyview – Johannesburg; 13. Tag:
Weiterfl ug: Johannesburg – Gqeberha – Tsitsikamma 
Nationalpark; 14. Tag: Tsitsikamma – Oudtshoorn; 
15. Tag: Oudtshoorn – Kapstadt; 16. Tag: Kapstadt – 
Kap der Guten Hoff nung; 17. Tag: Kapstadt; 18. Tag: 
Kapstadt – Abreise; 19. Tag: Ankunft in Deutschland

Inklusivleistungen u. A.
•  Nachtfl ug ab/bis Frankfurt (max. 1 Umstieg) in der 

Economy-Class; 2 Kontinental-Flüge
•  16 Übern. mit Frühstück und 3x Abendessen in Namibia
•  Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
•  Viele Ausfl üge und Eintrittsgelder

Buchungscode: LW25-2

TRAUMREISEN – NAMIBIA & SÜDAFRIKA
 *mit FLY & HELP Schulbesuch*

  NAMIBIA

p. P. ab 

2.599 €
im DZ vom 26.3.-7.4.2025 

13-tägig inkl. Flug 
und Rundreise

  NAMIBIA & SÜDAFRIKA

p. P. ab 

3.699 €
im DZ vom 26.3.-13.4.2025 

19-tägig inkl. Flug 
und Rundreise

Den ausführlichen Reiseverlauf 
fi nden Sie online! 

Den ausführlichen Reiseverlauf 
fi nden Sie online! 

Einzelzimmerzuschlag: 449 € Einzelzimmerzuschlag: 599 €
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Z.E  AUTO-EXPORT, Höchstpreise,  
Ankauf von PKW, LKW, Bussen und Geländewagen 
in jedem Zustand. Auch Unfall- u. Motorschaden.

Tel. 0151/29012954 oder 0261/39023357

Kuhnert Reisen
Albiger Straße 29 · 55232 Alzey

info@kuhnert-reisen.de · www.kuhnert-reisen.de
✆ 06731 6739

11.10.2024  Einkaufsfahrt nach Cheb/ 
 Asia Dragon Bazar 90 €

13.10.2024  Sonntag Kürbisausstellung 
 Ludwigsburg  66 € 

26.10.2024  Chrysanthema Lahr 55 € 

01.11.2024 –  Paris  334 €
03.11.2024  Busfahrt, Unterkunft mit Übernachtung 
 und Frühstück 

08.11.2024 –  Schweden/ 
 Weihnachtsmarkt  ab 319 €
10.11.2024  Busreise/Schifffahrt/Fahrten vor Ort 
 pro Person 2-Bett-Innenkabine

29.11.2024 –  3 Weihnachtsmärkte und     361 €
01.12.2024  3 Bundesländer 
 Besuch der Weihnachtsmärkte
 in Dresden/Erfurt/Bad Hersfeld 
 pro Person im Doppelzimmer

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Wöllstein aktuell“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Wöllstein aktuell“  
unter http://epaper.wittich.de/757

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 16.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Fr., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Julia Marks
Medienberaterin
Tel. 0171 1998826 
j.marks@wittich-foehren.de

Ursula Sartor 
Verkaufsinnendienst
Tel. 06502 9147-262
u.sartor@wittich-foehren.de

für unsere Leser und Interessenten.

IN IHRER REGION
WOHNEN

Ackerland „In der Laach“
4.281 m², an Meistbietenden zu verkaufen

Angebot unter Chiffre 19199301-1 an: service@wittich-foehren.de 
oder LINUS WITTICH Medien KG, Postfach 1154, 54343 Föhren

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 60,- €
für jede weitere Person 20,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

Auf einen Blick ...
schnell und bequem ein 
neues Zuhause finden.onlineonline
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Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!
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„Gemeinsam schwere Wege gehen”

Kreuznacher Straße 66, 55576 Sprendlingen

Ihre Ansprechpersonen für Wöllstein:
Blumenhaus Unckrich Tel. 0 67 03 - 12 45
Margot Haubs  Tel. 0 67 03 - 96 03 79

Bestattungsinstitut Lothar KRON
Inh. Christoph Boos · Tel.: 0 67 01 - 90 17 33

www.bestattungen-kron.de

Sanitär 
Heizung  
Klimatechnik GmbH 
Neu: Elektro- und MSR-Technik

Sanitär
Heizung
Klimatechnik GmbH
Elektro- und MSR-Technik

Geschäftsführer: Guido Müller
Kreuzstraße 4 · 55599 Stein-Bockenheim

Tel. 0 67 03 / 41 22 · Fax 0 67 03 / 41 47
E-Mail: Mueller-heizung@t-online.de
Internet: http://www.mueller-shk.de


